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Liebe Leserinnen und Leser!

Arbeiten Beschäftigte mit gefährlichen Stoffen sind Arbeitgeber im Interesse des
Gesundheitsschutzes ihrer Mitarbeiter nach dem Arbeitsschutzgesetz, der Gefahr -
stoffverordnung und der UVV Grundsätze der Prävention verpflichtet, weniger ge -
sundheitsgefährdende Ersatzstoffe zu verwenden. So die Theorie. Verwunderlich
in dieser Hinsicht mag sein, dass es Verantwortlichen in einigen kommunalen Be -
trieben immer noch fremd ist, handgeführte Motorsägen oder Freischneider mit
benzolfreiem Sonderkraftstoff zu betreiben. Dabei ist seine Verwendung als Ersatz
für herkömmlichen Kraftstoff seit über 25 Jahren weitläufig bekannt. Grund genug
für die Aufsichtspersonen der Unfallkasse, bei Begehungen in Mitgliedsbetrieben
auch künftig den Einsatz dieses Sonderkraftstoffes stärker zu überprüfen. 

Mit der Novellierung des Arbeitsschutz ge setzes
im Jahr 2013 sollen im Rahmen der Gefähr -
dungsbeurteilung insbesondere die psychi-
schen Belastungen bei der Arbeit stärker be -
rücksichtigt werden. Unterstützung dabei bie-
tet die Handlungs hilfe „Gemeinsam zu gesun-
den Arbeitsbedingungen“ der BG ETEM. Um
den Ver antwortlichen den Schritt zur Ge -
fährdungsbeurteilung psychischer Belas -
tungen zu erleichtern, bietet die Unfallkasse
diese Broschüre ihren Mit glieds betrieben
kos ten frei an (S. 15). 

Ihre Redaktion



Für die Gestaltung der Außenspiel -
flä chen hat sich die Einteilung in

einzelne Funktionsbereiche nach Be -
wegungsflächen und Ruhe- bzw. Rück -
zugszonen bewährt. Mit zunehmendem
Entwicklungsstand der Kinder und in
Abhängigkeit von der verfügbaren Flä -
che sollten Bereiche für Sand- und
Matschaktionen, Bereiche der Sinnes -
wahrnehmung, Bereiche zum Klettern,
Rutschen und Wippen sowie Rück zugs -
 bereiche für Versteck- und Rollenspiel -
aktionen vorgesehen werden. Dabei ist
die Notwendigkeit der Aufsichts füh rung
durch Erzieherinnen zu berücksichti-
gen. 

Zunächst gilt es herauszufinden, wel-
che Spielgeräte und Geländemode llie -
rung die Voraussetzungen nach einem
hohen Spielwert und Möglichkeiten
zur Bewegungsmotivation, unter pä-
dagogischen Gesichtspunkten betrach -
tet, am besten erfüllen. Dann gilt es
mit planerischem Geschick die einzel-
nen Spielbereiche mit ihren funktionel-
len Anforderungen in die vorhandenen
Gegebenheiten (Grundstücksgröße
und Konzept) einzupassen. Dabei sind
die Spielbereiche und Spielgeräte un-
ter Einhaltung der Mindestanforde rungen
an Freiräume so zu planen, dass keine
Gefährdungen entstehen. 

Als Bewertungskriterien sind die spie-
lerischen Nutzungsmöglichkeiten und
die Fallhöhen der zur Auswahl stehen-
den Spielgeräte zu beurteilen. Der je-
weils erforderliche Mindestraum eines
Spielgerätes ist zu definieren. Dies ist
der Raum, der für die sichere Benut -
zung des Gerätes benötigt wird und
sowohl den Fallraum, Freiraum und
Geräteraum mit einschließt.
Überschneidungen durch die Anord -
nung eines fest installierten Spielge -
rätes (Klettergerät) und eines bewegli-

chen Spielgerätes (Schaukel) zueinan-
der, bei gleichzeitiger Nutzung des
Fall  raumes, sind unbedingt zu vermei-
den. Eine Ausnahme ist die Anord nung
von zwei feststehenden Spielgeräten
(z. B. Kletterkombinationen einer Ge -
räte gruppe) zueinander. Hier besteht
die Möglichkeit der geringfügigen
Über lagerung der Mindesträume. 

Anforderungen
an Räume
zur Spielplatz-
planung 
Werden Spiel- und Klettergeräte auf-
gestellt, sind ausreichend bemessene
Räume vorzusehen. Zu unterscheiden
sind:

Geräteraum …
ist der Raum, den ein Gerät nach sei-
ner Aufstellung einnimmt

Freiraum  …
ist der Bereich auf oder um das Gerät
herum, der von einem Benutzer des
Gerätes während einer Bewegung, die
durch das Gerät verursacht wird, ein-
genommen werden kann.

Fallraum …
ist der Bereich auf oder um ein Gerät
herum, der von einem Benutzer einge-
nommen werden kann, der von einem
erhöhten Teil des Gerätes fällt. Der
Fallraum eines Gerätes beträgt mindes -
tens 1,5 m.
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Abenteuerland – Planungshilfen
für Spielplätze im Kita-Bereich
Spielplätze sind für unsere Kinder besonders wichtig. Hier können Sie ihre kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten entdecken, erkunden und weiterentwickeln.
Hier finden sie Anreize zur Schulung von Bewegungsabläufen, können ihre
Aus dauer trainieren und Fantasien entfalten. Bereits bei der Planung von Spiel -
plätzen sollten diese Grundgedanken berücksichtigt werden, um die Auswahl
bzw. Einteilung der Spielplatzflächen und Spielgeräte optimal zu gestalten.

Kita „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster



Mindestraum …

ist der Raum, der für die sichere Be -
nut zung des Gerätes benötigt wird
und den Fallraum, den Freiraum und
den Geräteraum einschließt.

Für den Fall eines Sturzes vom Spiel -
gerät wurden Sicherheitsabstände de-
finiert, die möglichst auch in gefährli-
chen Situationen ein Mindestmaß an
Sicherheit gewähren sollten. Je höher
das Gerät, umso größer wird die erfor-
derliche Aufprallfläche. Daraus ergibt
sich eine Abhängigkeit des Sicher heits -
abstandes zur Fallhöhe des Spielge -
rätes, die in den Mindestmaßen für
Fallräume festgelegt wurden. 

Mindestmaße für Fallräume

Bis 0,60 m freie Fallhöhe ergeben sich
keine Anforderungen an den Fallraum
im eigentlichen Sinn. Der Raum ist je-
doch frei von Hindernissen und Ge -
genständen zu halten, auf die man

beim Fallen auftreffen kann. Für freie
Fallhöhen von 0,60 m bis 1,50 m be-
trägt das Maß des Fallraums 1,50 m.
Ab Fallhöhen von 1,50 m kann das
Maß nach folgender Formel bestimmt
werden: Länge der Aufprallfläche (m) =
(2 / 3 der freien Fallhöhe) + 0,5.

Fallschutzmaterial

Ab einer freien Fallhöhe von 60 cm muss
unter allen Spielplatzgeräten stoßdäm-
p fender Boden über die gesamte Auf -
prall fläche aufgebracht werden. Bei er-
zwungenen Bewegungen, z. B. bei
Schaukeln, Rutschen und Wippge rä ten,
ist der Fallschutz immer erforderlich.
In Abhängigkeit von der vorhandenen
freien Fallhöhe ist die Beschaf fen heit
des Bodenmaterials auszu wählen:

• Bis 60 cm Fallhöhe sind alle Böden, 
auch die aus Stein, Beton und Bitumen,
erlaubt. Diese Böden sind jedoch für
viele Aktivitäten nicht empfehlenswert.

• Bis 1 m Fallhöhe ist Oberboden (Na -
tur boden) zulässig.

• Bis 1,5 m Fallhöhe kann Rasen ver-
wendet werden. Dieser muss dann 
auch bei intensiver Nutzung dauer-
haft vorhanden sein.

• Ab 1,5 m Fallhöhe sind immer Fall -
schutz materialien mit stoßdämpfen-
den Eigenschaften einzusetzen.

Folgende Materialien mit stoßdämp-
fenden Eigenschaften können verwen-
det werden:
• Holzschnitzel (Korngröße 5 bis 30 mm)
• Rindenmulch (Korngröße 20 bis 80 

mm)
• Sand, gewaschen (Korngröße 0,2 

bis 2 mm)
• Kies, rund und gewaschen (Korngrö -

ße 2 bis 8 mm)
• synthetischer Fallschutz 

(Fallschutzplatten u.a. geprüft nach 
DIN EN 1177) 

Allgemeine
si cher heits tech -
ni sche Rege -
lungen zur Spiel -
platzgeräteaus-
wahl
Bei der Auswahl der Spielgeräte ist auf
die Einhaltung der sicherheitstechni-
schen Anforderungen zur Ausführung
und Beschaffenheit zu achten. Das
bedeutet, das Spielgerät selbst muss
eine ausreichende konstruktive Festig -
keit und Standsicherheit aufweisen,
die den Belastungen durch Benutzer
standhält. Ecken und Kanten sind als
gerundete oder gefaste Varianten aus-
zuführen, Muttern und Schrauben köp -
fe möglichst versenkt in den Konstruk -
tionsteilen einzulassen. Gewindeen -
den dürfen nicht überstehen oder sind
abzusenken. 

Unerwartete Hindernisse im Kopfbe reich
der Kinder (Anstoßstellen) oder im
Geh bereich (Stolperstellen) sind zu
vermeiden oder die Bauausführung
muss so erfolgen, dass diese Bauteile
keine Gefährdung darstellen. Für alle
aneinander treffenden Konstruk tions -
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AWO-Kita „Am Wald“ in Holzdorf

Kita „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster



elemente gilt: Quetsch- und Scherstel -
len sind zu vermeiden. Gleiches gilt für
Fangstellen, bei denen die Gefahr be-
steht mit dem Kopf, Fuß, Fingern oder
Kleidung hängenzubleiben. Solche
Fangstellen können sein:
• Öffnungen in dem Bohlenbelag einer

schrägen Ebene, durch die ein Fuß 
hindurchrutschen kann,

• Kettenglieder, in die Fingerglieder 
hineinpassen,

• Öffnungen zwischen 11 cm (in Krip -
pen: 8,9 cm) und 23 cm, in denen 
der Kopf steckenbleiben kann,

• Spalten oder V-förmige Öffnungen, 
in denen z. B. Knebel von Anorak -
schnüren hängenbleiben können.

In der DIN EN 1176-1 sind die Fang -
stellen und die Prüfverfahren benannt.
Besonderes Augenmerk gilt vor allem
den Spielelementen ab einer Höhe von
60 cm, bei denen durch ungewolltes
Abrutschen oder Hängenbleiben
Strangulierungsgefahren bestehen. 

Absturzsicherung

Werden Spielgeräte mit Treppen oder
Standflächen in einer Höhe von 1 m
ausgewählt, sind Absturzsicherungen
in Form von Geländern mit Handlauf -
höhen zwischen 0,60 m und 0,85 m
vorzusehen. Liegen Standflächen hö-

her als 2 m, sind Brüstungen erforder-
lich, bei denen auf die Anordnung von
horizontalen Verstrebungen mit Leiter -
effekt zu verzichten ist. Dadurch wird
die Möglichkeit des Überkletterns ver-
mieden.
Für Geländemodellierungen mit Hang -
neigung sollte aus Gründen der Halt -
bar keit und Absturzgefahr ein 1:2 Ver -
hältnis der Länge zur Höhe eingehal-
ten werden. Bei Treppen sollten die
Stufentiefen mehr als 140 mm und die
Stufenhöhen, d.h. die Höhe zwischen
den Auftrittflächen, weniger als 110
mm betragen. Ab einem Höhen unter -
schied von 2 m im Gelände ist ein Zwi -
 schenpodest vorzusehen. Bei Ram pen

werden als Kletterhilfen oft Taue ver-
wendet. Diese sind, um Strangu lie rungs -
gefährdungen zu vermeiden, am An -
fang und am Ende der Rampe ohne
seitliche Schlaufenbildungsmög lich -
kei ten zu befestigen. 

Einfriedungen

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die
Absicherung des Außengeländes der
Kita gegen unerlaubtes Verlassen und
unbefugtes Betreten sowie die sichere
Abschir mung des öffentlichen Ver -
kehrs raums vom Spielbereich. Daher
sind die vorgesehenen Aufenthalts be -
reiche des Außengeländes von Kin -

dertagesein richtungen einzufrieden.
Es ist darauf zu achten, dass diese
Einfriedungen ausreichend hoch sind,
nicht zum Hoch klettern verleiten und
keine Gefährdungen für Kinder dar-
stellen. 

Die Mindesthöhe für Einfriedungen be-
trägt 1 m. Bestehen besondere Gefah -
renherde im unmittelbaren Umfeld, wie
z. B. stark befahrene Straßen, sollten
höhere Einfriedungen verwendet wer-
den. Bei der Auswahl der Einfriedung
sind spitze, scharfkantige oder hervor-
springende Teile zu vermeiden. Daher
eignen sich z. B. Jägerzäune oder
waagerecht angebrachte Holzplanken

nicht. Stahlmattenzäune sollten mög-
lichst engmaschig sein mit einer Ma -
schenbreite < 5 cm. Bei der Mon tage
dieser Zäune ist zu berücksichtigen,
dass sie nach oben einen glatten Ab -
schluss aufweisen; vertikale Stäbe
dürfen nicht überstehen. Im Fußbe -
reich sollten Stahlmattenzäune eben-
falls keine spitzen Stellen aufweisen,
hierdurch werden Fußverletzungen
ausgeschlossen. Erforderlichenfalls
sollten die Zäune mit den Spitzen ins
Erdreich eingelassen werden oder
durch Aufschüttungen von Material
(Erde, Steine) wirksam entschärft wer-
den.
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Hanggestaltung mit Treppen, Rampe und Rutsche in der Kita „Haus der kleinen Elbspatzen“ in Elster



Sonnenschutz

Auch Witterungseinflüsse, wie z. B. in-
tensive Sonneneinwirkung, sind bei
der Gestaltung von Spielplätzen zu
berücksichtigen. So sollte bei der Auf -
stellung von Spielgeräten die mögliche
Aufheizung der Materialien berück -
sich tigt werden, z. B. ist die Aus rich -
tung von Rutschflächen aus Me tallele -
menten vorzugsweise nach Nor den
vor zunehmen. Für Sandkästen und
Spielkombinationen sind natürliche
Beschattungselemente wie Bäu me und
Sträucher sinnvoll, aber auch künst -
 liche Beschattungselemente wie Son -
nensegel oder Indianerzelte. 

Bepflanzung

Bei der Planung von Bepflanzungen
des Spielgeländes gilt: Pflanzen mit ei -
nem besonderen Verletzungs- und
Ge   sundheitsrisiko sind zu vermeiden.
Das heißt, Sträucher, Bäume oder Pflan -
 zen mit langen und spitzen Dornen
oder giftigen Bestandteilen sollten
nicht angepflanzt werden. Hinweise
hierzu sind in den Informations schrif -
ten „Gift pflan zen  – beschauen, nicht
kau en“ (DGUV Information 202-023),
„Na tur nahe Spielräume“ (DGUV Infor -
ma tion 202-019) sowie in der DIN
18034 zu finden.

Die allgemeinen sicherheitstechni-
schen Anforderungen sind für alle zur
Verwendung kommenden Spielgeräte
und Kombinationen zu berücksichti-
gen und werden je nach Bauart und
Nutzungsart des jeweiligen Spielge rä -
tes durch spezifische Regelungen er-
gänzt. Hinweise zur sicheren Nutzung
sind in Unfallverhütungsvorschrift und
Regel „Kindertageseinrichtungen“
(DGUV Vorschrift 82, DGUV Regel
102-002), den Informationsschriften
„Außenspielflächen und Spielplatz ge -
räte“ (DGUV Information 202-002),
„Naturnahe Spielräume“ (DGUV Infor -
mation 202-019) sowie den Normen
DIN EN 1176 Teil 1 bis Teil 11 und DIN
EN 1177 beschrieben und definiert.
Weitere Informationen zu diesem The -
ma mit Hinweisen zur Planung sind im
Internetportal www.sichere-kita.de zu
finden.

Claudia Händler
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Sonnensegel über einer Spielfläche in der Kia „Am Wald“ in Holzdorf

Verwendung von 
Sonderkraftstoff ist Pflicht

Bei Beratungen und Besichtigungen
in Mitgliedsbetrieben der Unfall -

kasse Sachsen-Anhalt stellen unsere
Aufsichtspersonen leider immer noch
fest, dass Motorsägen, Freischneider,
Astungssägen oder Heckenscheren
mit 2-Takt-Verbrennungsmotoren mit
benzolhaltigen Vergaserkraftstoffen
be trieben werden. Dabei ist seit mehr
als 25 Jahren bekannt, dass diese
Kraft stoffe äußerst gesundheitsgefähr-
dende Abgase produzieren. 

Warum ist der
Einsatz von
konventionel-
lem Kraftstoff
krebserregend?
Verfahrensbedingt kommt es beim
Betrieb von 2-Takt-Verbrennungsmo -
toren zu so genannten Spülverlusten,
d.h. im Abgas befindet sich unver-
brannter Kraftstoff, der auch Benzol
enthält. Der Anteil des unverbrannten
Kraftstoffs kann dabei bis zu 30 Pro -
zent betragen. Diese Abgase sind in
hohem Maße gesundheitsschädlich. 

Bei handgeführten Maschinen und Geräten mit 2-Takt-Verbrennungsmo to ren
besteht die gesetzliche Pflicht, Sonderkraftstoff einzusetzen. Dies betrifft bei-
spielsweise Motorsäge, Heckenschere, Freischneider und Co. Sonderkraft-
 stof fe sind seit über 25 Jahren verfügbar. Der Einsatz von konventionellen Kraft -
stoff  gemischen ist krebserregend.



Benzol selbst ist hinsichtlich der Kenn -
z eichnung mit der Stufe 1 A als krebs-
erregend eingeordnet. Bei andauernder
Aufnahme führt es zu Schädigungen
der inneren Organe und des Knochen -
markes. Aber auch geringe Konzentra -
tionen sind nicht unbedenklich, da die -
ser Stoff, bzw. dessen Abbaupro dukt,
im menschlichen Körper Krebs erzeu-
gen kann. Aufgrund dieser Ge fähr -
dungen, insbesondere während der
Arbeit, sind Erkrankungen des Blutes,
des blutbildenden und des lymphati-
schen Systems durch Benzol seit
2009 in die Berufskrankheiten-Ver ord -
nung mit der Nr. 1318 aufgenommen
worden.

Bei der Arbeit mit handgeführten Ma -
schinen kommen Beschäftigte mit
dem Kraftstoff und seinen Dämpfen
und insbesondere mit den Motorab -
gasen in direkten Kontakt, sei es über
die Haut oder über das Einatmen. Auf -
grund der unterschiedlichen Arbeits -
ge räte und der verschiedenen Arbei -
ten kommt dies häufig vor (z. B. Hecke
schneiden mit Heckenschere, Vegeta -
tionspflege mit Freischneider, Baum -
pfle ge mit Motorsäge). 

Wozu ist der
Arbeitgeber 
verpflichtet?
Beim Einsatz von gefährlichen Stoffen
haben Arbeitgeber nach dem Arbeits -
schutzgesetz und der Gefahrstoff ver -
ordnung zu prüfen, ob es Ersatzstoffe
gibt, deren Verwendung weniger ge-
sundheitsgefährdend und zumutbar
ist. Auch nach § 2 der UVV „Grund sät -
ze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)

in Verbindung mit § 9 der Gefahrstoff -
verordnung ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, Gefahrstoffe durch Stoffe zu
ersetzen, die für die Gesundheit der
Beschäftigten weniger gefährlich sind.
Darüber hinaus fordert die Regel „Wald -
 arbeiten“ (DGUV-Regel 114-018) unter
Punkt 3.2.2:

„Nach § 9 Gefahrstoffverordnung wird
gefordert, dass Gefahrstoffe durch
Stoffe zu ersetzen sind, die für die
Gesundheit der Beschäftigten weniger
gefährlich sind. Da die Abgase beim
Betrieb handgeführter Maschinen mit
Verbrennungsmotor mit benzolhaltigen
Vergaserkraftstoffen gesundheitsschäd-
lich sind und diese im erhöhten Maß
vom Bediener eingeatmet werden,
müssen diese Maschinen mit ben -
zolfreiem Kraftstoff (z. B. Alkylat ben zin)
betrieben werden.“

Welche
Alternativen
gibt es zum
konventionellen
Kraftstoff?
Seit über 25 Jahren ist benzolfreier
Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) ver-
fügbar. Er ist arm an gesundheits-
schädlichen Stoffen, enthält fast keine
Olefine und Aromaten, kaum Schwefel
und nur etwa 0,05 Prozent Benzol.
Dieser Sonderkraftstoff führt bei den
Beschäftigten zu einer wesentlich ge-
ringeren Gefährdung. Die Umstellung
der vorhandenen Maschinen auf Son -
derkraftstoff ist unter Beachtung der
Herstellerhinweise problemlos mög-
lich.

Die Aufsichtspersonen der Unfallkasse
werden bei Begehungen in Mitglieds -
betrieben künftig auch überprüfen, ob
Sonderkraftstoff bei der Verwendung
von Motorsägen, Freischneidern und
ähnlichen Geräten zum Einsatz kommt.
Wo dies nicht nachgewiesen werden
kann, muss die Umstellung zum
Schutz der Beschäftigten erforderli-
chenfalls über eine Anordnung durch-
gesetzt werden.

Matthias Käsebier
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Integration der
Bildschirmar-
beitsverord-
nung in die
Arbeitsstätten-
verordnung
Das Bundeskabinett hat am 02.11.2016
die novellierte Arbeitsstättenver ord -
nung (ArbStättV) beschlossen. Sie
wur de am 02.12.2016 im Bundes ge -
setz blatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 56
als Artikel 1 der „Verordnung zur Än -
de rung von Arbeitsschutzver ord nungen“
vom 30.11.2016 verkündet und ist am
Tag danach in Kraft getreten. Die we-
sentliche Neuerung besteht darin, dass
die Inhalte der Bildschirmarbeits ver -
ordnung (BildscharbV)in die neue
ArbStättV integriert und die BildscharbV
außer Kraft gesetzt wur de. 

Die Bildschirmarbeit findet dabei kon-
krete Erwähnung im Anwendungs be -
reich (§ 1 Abs. 3 und 4), bei den Be -
griffs bestimmungen (§ 2), der Gefähr -
dungsbeurteilung (§ 3 Abs. 1) sowie im
Anhang  – Anforderungen und Maß nah -
men für Arbeitsstätten nach § 3 Ab satz
1. In diesem Anhang der ArbStättV
wurde der Abschnitt 6 „Maßnahmen
zur Gestaltung von Bildschirmar beits -
plätzen“ neu eingeführt, der fünf Un -
ter abschnitte enthält. Diese befassen
sich mit allgemeinen Anforde rungen
an Bildschirmarbeitsplätze sowie Bild -
schirme und Bildschirmgeräte, Anfor -
de rungen an Bildschirmgeräte und

Arbeitsmittel für die ortsgebunde ne
Verwendung an Arbeitsplätzen, An     for -
 de rungen an tragbare Bild schirm  ge räte
für die ortsveränderliche Ver wen dung
an Arbeitsplätzen sowie An forderun -
gen an die Benutzer freund lichkeit von
Bildschirmarbeitsplätzen. Weitere rele-
vante Änderungen und Er gänzungen
in der ArbStättV betreffen Telearbeits -
plätze, die Arbeitsschutz- Unterweisung,
den Umgang mit psychischen Belas -
tungen sowie die Sicht verbindung aus
Arbeitsräumen nach außen. 

Es wurden klare Regelungen für Tele -
arbeitsplätze in die ArbStättV aufge-
nommen und damit rechtliche Unklar -
heiten in der Praxis beseitigt.
Telearbeit erfordert klare Rahmenbe -
dingungen zwischen Arbeitgeber und
Beschäftigten. Grundlage ist eine Ver -
einbarung mit dem Beschäftigten über
die Einrichtung eines Bildschirm ar beits -
platzes im Privatbereich, über die Ar -
beitszeit und die Arbeitsbeding ungen  /
Arbeitsplatzgestaltung.

Die Pflicht zur Unterweisung bestand
bereits bisher. Jedoch fehlten die ent-
sprechenden Hinweise, über welche
Gefährdungen die Beschäftigten un -
 ter wiesen werden müssen (z. B. Brand -
schutzmaßnahmen, Erste Hilfe, Flucht -
wege und Notausgänge). Die Ände rung
ist eine praxisgerechte Kon kre tisierung
für Arbeitgeber. 
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Neues bei der Bildschirmarbeit
Ändern sich Rechtsvorschriften für die Büro- und Bildschirmarbeit sind davon
in erster Linie die Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen sowie der
Landesverwaltung Sachsen-Anhalts betroffen. Die Arbeitgeber müssen dann
prüfen, z. B. im Rahmen einer Aktualisierung der Gefährdungsbe urtei lung, ob
und ggf. welche Maßnahmen an den entsprechenden Arbeitsplätzen erforder-
lich sind und umgesetzt werden müssen.



Bei der Gefährdungsbeurteilung müs-
sen psychische Belastungen berück-
sichtigt werden. Dies schreibt bereits
das Arbeitsschutzgesetz vor. Für Ar -
beitsstätten wird dies jetzt konkreti-
siert und betrifft z. B. Belastungen und
Beeinträchtigungen der Beschäftigten
durch störende Geräusche oder Lärm,
ungeeignete Beleuchtung oder ergo-
nomische Mängel am Arbeitsplatz.

Die Regelung der Sichtverbindung
nach außen gilt für dauerhaft einge-
richtete Arbeitsplätze und für große
Sozialräume. Die Regelung stellt klare
und einheitliche Anforderungen, wie
möglichst ausreichend Tageslicht und
eine Sichtverbindung aus Arbeits räu -
men nach außen gewährleistet werden
können. Bereits von 1975 bis 2004
war die Regelung zur Sichtverbindung
nach außen ein Teil der ArbStättV. Neu
ist jetzt die eindeutige Auflistung von
Ausnahmen, die Missverständnisse
und Unklarheiten vermeidet und die
besonderen Erfordernisse in der Pra -
 x is im Blick hat.

Arbeitsmedi -
zinische Regel
AMR Nr. 2.1
Verschiedene arbeitsmedizinische Re -
geln zur Konkretisierung der Verord -
nung zur arbeitsmedizinischen Vor -
sorge (ArbMedVV) tangieren die Büro-
und Bildschirmarbeit. Dazu gehören
bspw. die AMR Nr. 3.1 „Erforderliche
Auskünfte/Informationsbeschaffung
über die Arbeitsplatzverhältnisse“, die
AMR Nr. 5.1 „Anforderungen an das
Angebot von arbeitsmedizinischer
Vorsorge“ (muss z. B. schriftlich unter-
breitet werden), die AMR Nr. 6.4 „Mit -
teilungen an den Arbeitgeber nach § 6
Absatz 4 ArbMedVV“ und die AMR Nr.
14.1 „Angemessene Untersuchung der
Augen und des Sehvermögens“. 

Veränderungen gab es im Juli 2016
bei der AMR Nr. 2.1 „Fristen für die
Veranlassung / das Angebot von ar-
beitsmedizinischen Vorsorge unter su -
chungen“. Mit der geänderten AMR
Nr. 2.1 wurden die bisherigen, sehr
verschiedenen Fristen für Pflicht- und
Angebotsvorsorge in den unterschied-

lichsten Tätigkeitsbereichen, bis auf
wenige Ausnahmen weitestgehend
vereinfacht. Bislang orientierte sich
bspw. die Frist für die nächste Vor sor -
ge bzgl. Bildschirmarbeit am Lebens -
alter des Beschäftigten, war als Orien -
tierung bis 40 Jahre alle fünf Jahre,
da nach alle drei Jahre notwendig.

Nunmehr muss die erste Vorsorge in-
nerhalb von drei Monaten vor Auf nah -
me der Tätigkeit, die zweite Vorsorge
nach spätestens 12 Monaten und jede
weitere Vorsorge spätestens nach 36
Monaten angeboten bzw. veranlasst
werden. Die genannten Fristen sind
dabei Maximalfristen, d. h. sie dürfen
nicht überschritten werden, zulässig
sind lediglich kürzere Fristen. Dies gilt
jetzt auch für die Angebotsvorsorge
bzgl. Tätigkeit am Bildschirm. Hat ein
Beschäftigter die Angebotsvorsorge
ausgeschlagen, so gilt für die nächste
Vorsorge die Maximalfrist (36 Monate).
Ihm muss dann ein neues Angebot un-
terbreitet werden.

Kürzere Fristen können bereits in der
Gefährdungsbeurteilung festgelegt
werden, jedoch ist die Festlegung für
den durchführenden Arzt nicht bin-
dend. Er muss Fristen für die weitere
arbeitsmedizinische Vorsorge individu-
ell festlegen, dafür sind in der AMR Nr.
2.1 verschiedene Abhängigkeiten ge-
nannt. Die Angabe, wann eine erneute
arbeitsmedizinische Vorsorge aus ärzt-
licher Sicht angezeigt ist, wird Be -

stand teil der Vorsorgebescheinigung,
die dem Arbeitgeber und dem Be schäf -
tigten ausgestellt wird (siehe auch
AMR Nr. 6.3 „Vorsorgebescheinigung“;
www.baua.de, Themen von A–Z, Aus -
schüsse, Ausschuss für Arbeits medi -
zin, AMR). 

Neue Druckschriften

Die Publikationsdatenbank der DGUV
enthält neue Informationsschriften zur
Bildschirmarbeit, die auch zum Down -
load zur Verfügung stehen
(www.dguv.de/publikationen). Als
Druck exemplare sind sie bei der
Unfallkasse i.d.R. nicht verfügbar. Es
handelt sich um: 
• „Büroraumplanung – Hilfen für das 

systematische Planen und Gestalten
von Büros“ (DGUV Information 215–
441)

• „Sonnenschutz im Büro“ (DGUV 
Information 215–444)

• „Softwareergonomie“ (DGUV 
Information 215–450)

• „Natürliche und künstliche Beleuch- 
tung von Arbeitsstätten“ (DGUV 
Information 215-210)

Rainer Kutzinski
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Bei Besichtigungen in Kitas stellten
die Aufsichtspersonen der Ab tei -

lung Prävention in den vergangenen
Jahren immer wieder Mängel fest.
Auch in Seminaren wurden Unsicher -
heiten sowohl von Kita-Leitungen als
auch von Beschäftigten deutlich. Vor
diesem Hintergrund konzentrierten
sich die Aufsichtspersonen bei Be -
sich  tigungen, in Seminaren, bei Bera -
tungen sowie in ausführlichen Beiträ -
gen im Mitteilungsblatt der Unfallkasse
„Sicherheitsfo rum“ auf die As  pek te der
Sicherheit und Gesund heit in Kitas.

Bauliche Anforderungen, Infektions ge -
fahren und Bewegungsförderung. In
der 2. Ausgabe ging es um Kinderge -
sundheit, Schutz vor Giftpflanzen,
Umgang bei Zeckenbissen, Sonn en -
schutz, Beispiele zur Umsetzung der
baulichen Anforderungen und sichere
Spielplatzplanung. Die 3. Ausgabe be-
schäftigte sich mit den Themen Me -
dika mentengabe in Kindertagesstätten
sowie Lärm und schlechter Akustik in
den Einrichtungen. In der 4. Ausgabe
des „Sicherheitsforums“ ging es dann
abschließend um den Brandschutz,
Bewegung im Winter, Kordeln und

Prävention
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Themenschwerpunkt 2016 –
„Sichere Kita“

Im vergangenen Jahr widmete sich die Abteilung Prävention schwerpunktmä-
ßig dem Kita-Bereich. Die Zielstellung bestand darin, Erzieherinnen und Er -
ziehern, aber auch den Trägern der Einrichtungen umfassende Informationen
zu möglichen Gefahren aufzuzeigen, die rechtlichen Verpflichtungen darzustel-
len und konkrete Hilfestellungen für die Praxis mitzugeben.

So wurden in jeder Ausgabe des „Si -
cher heitsforums“ für die Zielgruppen
Kinder, Erzieherinnen und Erzieher so-
wie die Träger von Kita-Einrichtungen
unterschiedliche Themen angeboten.
Dies begann in der ersten Ausgabe
des Jahres 2016 mit den Themen

Schnüre sowie verschiedene pädago-
gische Konzepte in den Einrichtungen.
Es ist vorgesehen, diese Artikel in ei-
nem Sonderdruck zusammenzufassen
und allen Kitas ein Exemplar zur Ver -
fügung zu stellen.

Viele weitere Aktivitäten wurden durch -
geführt. So nahmen die Aufsichtsper -
sonen 211 Besichtigungen in Kinder -
krippen, Kindergärten und Horten vor
und stellten dabei 687 Beanstan dun -
gen fest. Weiterhin gab es fast 700
Beratungen (telefonisch, schriftlich,
vor Ort), davon 74 mit Bauplanern. In

76 Fällen wurden die Unfälle von Kin -
dern noch einmal unmittelbar vor Ort
untersucht, um mögliche Schwach -
stel len im baulichen oder organisatori-
schen Bereich aufzudecken und abzu-
stellen. Im Rahmen von Berufskrank -
heiten–Ermittlungsverfahren wurden 7
Stellungnahmen zur Prüfung der ar-



Das Unfallgeschehen beim Hoch -
sprung ist relativ übersichtlich. Je

nach Funktionsphase treten spezifi-
sche Unfälle auf. In den Phasen „An -
lauf“ und „Absprung“ knicken die
Schüler im Sprung- oder Kniegelenk
weg. Die Folge sind Bänderverlet zungen
in Fuß und Knie. Die Flugphase selbst
ist eher unbelastet, aber die Lan dung
hat es in sich. Hier entstehen schmerz -
hafte Prellungen des Rumpfes und der
Körperteile, wenn Schüler die Latte
reißen und anschließend darauf fallen.
Noch schlimmer fallen Verlet zungen
aus, wenn Schüler die Matte verfehlen
und mit Kopf oder Rücken auf dem
Hallenboden landen. Hier gibt es Lun -
genstauchungen, schwere Prel lungen,
Gehirnerschütterungen etc. Die Ver -
letzungen sind meist nicht ohne psy-
chische Folgen für die Kinder. Häufig
ist für diese Schüler der Hochsprung
künftig nur noch sehr angstbesetzt zu
bewältigen.

Viele technische oder organisatorische
Mittel gibt es nicht, um diese Unfälle
zu vermeiden. Deshalb appellieren wir
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Sportlehrer aufgepasst –
Hochsprung

beitstechnischen Voraussetzungen
durch die Aufsichtspersonen vorge-
nommen. Hinzu kamen 20 Lärmmes -

sungen und 2 Gefahrstoffmessungen
sowie 28 eintägige, 10 zwei- bis drei-
tägige Seminare und weitere 16 In hou -

se-Fortbildungen. Darüber hinaus ga-
ben die Aufsichtspersonen im Rah men
von Beratungen, Besichtigungen und
Seminaren den Kita-Beschäftigen und
Trägern viele konkrete Hand lungs hilfen
mit auf den Weg.

Mit den zahlreichen Aktivitäten zum
Schwerpunktthema „Sichere Kita“
konnten wir den Erzieherinnen und Er -
ziehern sowie den Trägern von Kin der -
tageseinrichtungen wichtige Un ter -
stützungen und Hilfen für ihre tägliche
Arbeit geben. Nach der Konzentration
auf den Kita-Bereich im vergangenen
Jahr werden wir aber auch künftig die
individuelle Betreuung von Kitas, Kita-
Personal und Kita-Trägern durch un-
sere Auf sichtspersonen fortführen. 

Mattias Käsebier



Der Winter ist vorbei und damit auch
so langsam die Turnzeit. Aber im-

mer noch erreichen uns Unfall anzei gen
wie diese: „Leon landete beim Abgang
vom Reck auf der Mat tenkante, knick -
te um und fügte sich so die Verletzung
(Bänderriss) zu.“ „Mia turnte auf dem
Balken, verlor das Gleich gewicht und
fiel. Sie landete unglücklich mit dem
Fuß auf dem Mattenrand (dort, wo
zwei Matten sich überlappen), konnte
das Körpergewicht nicht abfangen
und verletzte sich an Handgelenk und
Fuß.“ „Beim Sprung vom Minitramp
auf die Matte (ganze Längsachsen -
drehung) landete Lukas nicht richtig
und verdrehte sich das Knie.“

Alle drei Unfälle wären wahrscheinlich
vermeidbar gewesen, wenn vorher der
Einsatz der Matten mehr durchdacht
worden wäre.

Beim Turnen in der Schule müssen die
Turngeräte in den meisten Schulsport -
hallen mit den üblichen Turnmatten
(blau, 1 x 2 m, 6 cm stark) abgesichert
werden. Das ist häufig nicht optimal,
denn die meisten Geräte passen nicht
richtig dazu. Oft bleibt ein Spalt unab-
gedeckt. Oder die Matten bilden eine
Stufe, weil der abzudeckende Raum
ein wenig kleiner ist, als zwei oder
mehr Matten Platz benötigen. Auch
zum Landen werden die Matten häufig
genutzt. 

Spalten
zwischen den
Matten 
verhindern
Hier sind Sie als Sportlehrer gefordert,
vor dem Unterricht die geforderte
Bewegungsaufgabe zu durchdenken.
Wo werden die Schüler landen? Was
ist das Schwierige an dieser Aufgabe?
Wo sind demnach die meisten Fehler
zu erwarten? Wo stehe ich und sichere?

Prävention
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Sportlehrer aufgepasst –
Mattensicherung

an SIE als Sportlehrer: Hel fen Sie, die -
se Unfälle zu vermeiden, indem Sie die
Mittel ausschöpfen, die Sie haben!

• Nutzen Sie, falls vorhanden, eine 
Stabhochsprungmatte – diese ist ei-
nen Meter breiter. 

• Legen Sie, vor allem bei älteren Schü- 
lern, rechts und links neben der 
Matte zusätzlich Turnmatten aus.

• Verwenden Sie für die Technik übungs- 
phase nur aufblasbare Latten oder 
Gummiband (z. B. einfach „Schlüpfer -
gummi“). Gehen Sie erst kurz vor 
der Leistungskontrolle dazu über, 
mit der festen Latte zu springen.

• Legen Sie möglichst nur realistische 
Höhen auf – auch und gerade für 
weniger talentierte Schüler! 

• Markieren Sie die Laufwege und Ab -
sprungzonen für die Schüler. 

Selbst wenn sich häufig zeigt, dass 
einige Schüler die Markierungen ein-
fach nicht sehen können, weil die 
Augen schon voll sind mit der Hoch- 
sprunglatte! Einigen Schülern gibt 
es doch eine Orientierung!

Christina Trebus
Diplomsportlehrerin



Wenn Fehler passieren, welche sind
üblich? Was sind die Folgen? Wenn
ein Sturz vom Gerät wahrscheinlich
ist, wo werden die meisten Schüler
hinfallen? Dann sollte ich gerade dort
keinen Mattenspalt oder keine Mat ten -
stufe haben. 

Gerade beim Abgang vom Reck pas-
siert es häufig, dass Schüler in einen
Mattenspalt treten. Warum? Weil das
Reck breit genug ist, es mit zwei ne-
beneinanderliegenden Matten gut ab-
zusichern. Dort steht mal nichts hoch,
es wellt sich nichts – es passt eben
einfach gut. Das wird gerne gesichert.

Leider beachten Sportlehrer dabei
nicht, wo meistens geturnt wird – ge-
nau in der Reckmitte. Also werden die
Schüler genau immer dort landen, wo
die Matten aneinanderstoßen oder
eben wo sich ein kleiner Spalt gebildet
hat. Schon 1 bis 2 cm reichen zum
Umknicken. Hier ist zu überlegen, ob
bei Aufgaben ohne Drehungen am
Reck bzw. Längsachsendrehungen
beim Abgang nicht eine Matte in der
Mitte ausreichend und damit sogar
auch noch sicherer ist. Selbst wenn
dadurch tatsächlich weniger Fläche
unter dem Reck abgedeckt ist.

Richtige
Mattenwahl
Beim Trampolinturnen gibt es häufig
ein anderes Problem: Hier ist die
Sprung- / Fallhöhe meistens höher und
die Schüler landen häufig auch unkon-
trolliert. Die Sportlehrer denken – völlig
richtig – hier brauche ich eine größere
Matte, die bessere Dämpfungseigen -
schaften hat. Doch leider existieren in
Schulsporthallen selten Niedersprung -
matten, so dass fast immer Weichbo -
denmatten benutzt werden. Diese ha-

ben aber einen gravierenden Nachteil:
Die Schüler sinken tief ein. Dieses tiefe
Einsinken ist bei punktuellen Lan -
dungen (Fußlandungen) und speziell
bei vorangegangenen Drehungen um
die Längsachse gefährlich. Denn hier
werden die Füße bei der Landung wie
in einem Schraubstock festgehalten,
während der Körper häufig noch wei-
terdreht. Und das schwächste Kör -
perteil gibt dann nach  – meist das
Knie. 

Was können Sie also tun, um den Lan -
debereich trotzdem gut zu sichern?
Einfach auf die Weichbodenmatte
noch zusätzlich einen Bodenläufer
oder eine Turnmatte legen. Auch hier
müssen Sie wieder schauen, wo die
Schüler voraussichtlich landen wer-
den, damit das Verletzungsrisiko an
Kanten und Ritzen minimiert wird. 

Wie mit Hilfe von Matten Landungen
sicherer gestaltet und Verletzungen
vermieden werden können zeigt u.a.
die Broschüre „Matten im Sportunter -
richt“ (DGUV Information 202–035).
Dabei werden die unterschiedlichen
Mattenarten und ihre speziellen Ein -
satzmöglichkeiten ausführlich betrach-
tet. In einem Abschnitt geht es um die
Absicherung von Turngeräten mit Mat -
ten sowie um den Einsatz von Matten
als methodisches Hilfsmittel. Darüber
hinaus zeigen einige Beispiele, dass
Matten neben ihrer Schutzfunktion
auch viele Spiel- und Bewegungsmög -
lichkeiten im Sportunterricht bieten.

Matten spielen auch bei der alternati-
ven Nutzung von Sportgeräten eine
Rol le. Die Informationsbroschüre „Al -
ter native Nutzung von Sportge räten“
(DGUV Information 202-052) aus der
Reihe "Sicherheit im Schul sport" wur -
de in der aktualisierten Fas sung Fe -
bru ar 2017 veröffentlicht
(www.dguv.de/publikationen).

Christina Trebus
Diplomsportlehrerin
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Mit dem fortschreitenden Wandel
in der Arbeitswelt haben sich

auch die Belastungen, welche auf
den Beschäftigten einwirken, verän-
dert. Zunehmend werden Erkrankungen
aufgrund psychischer Belastungen fest -
gestellt. Aus diesem Grund kam es im
September 2013 zu einer Novellierung
des Arbeitsschutz ge set  zes. In § 5 des
Arbeitsschutzge set zes wurde hervor-
gehoben, dass die psychischen Belas -
tungen innerhalb der Gefährdungsbe -
ur teilung zu berücksichtigen sind. Das
heißt: Alle Un ter nehmen und Organi -
sa tionen müssen auch jene Gefähr -
dungen für ihre Be schäf tigten ermit-
teln, die sich aus der psychischen Be -
lastung bei der Arbeit ergeben.

Gefährdungs-
beurteilung
psychischer
Belastungen 
Psychische Belastung bei der Arbeit
umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher
psychisch bedeutsamer Einflüsse, etwa
die Arbeitsintensität, die soziale Unter -
stützung am Arbeitsplatz, die Dauer,
Lage und Verteilung der Arbeitszeit,
aber auch Umgebungsfaktoren wie
Lärm, Beleuchtung und Klima. Eine
Arbeit ohne psychische Belastung ist
genauso wenig denkbar und wün-
schenswert wie eine Arbeit ohne jede
körperliche Belastung. Ähnlich wie be-
stimmte Arten und Ausprägungen kör-
perlicher Belastung gesundheits ge -
fähr dend sein können, kann aber auch
die psychische Belastung bei der Ar -
beit gesundheitsbeeinträchtigende
Wirkungen haben, zum Beispiel bei
andauernden hohen zeit- und leistungs -

bezogenen Anforderungen oder bei un -
günstig gestalteter Schichtarbeit.
Daher ist es erforderlich, die psychi-
sche Belastung der Arbeit in der Ge -
fährdungsbeurteilung zu berücksichti-
gen.

Mit der Broschüre „Gemeinsam zu ge-
sunden Arbeitsbedingungen“ der BG
ETEM wollen wir Ihnen eine Hand lungs -
hilfe anbieten, welche den Schritt zur
Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastungen erleichtert. Konzipiert
wur de diese Handlungshilfe für Be -
triebe mit bis zu zehn Beschäftigen.
Der Anhang enthält aber auch Material

für eine Betriebsgröße
mit bis zu 50 Beschäf -
tig ten. Für weitaus grö-
ßere Betriebe besteht
dennoch die Mög lich -
keit das Ma terial für
einzelne Ab teilungen
zu nutzen. 

Innerhalb von 5 Ar -
beits schritten wird er-
klärt, wie Sie einfach
und sicher ans Ziel
kommen. Unter neh -
mer sollten sich be-
wusst sein, dass es
sich bei dieser Maß -
nahme nicht nur um
eine gesetzliche Vor -
ga be nach dem Ar -
beitsschutz gesetz
handelt. Die Ge fähr -
dungsbe ur teilung
bringt auch ökono-
mische Vor teile mit
sich. Lang fristig
können Fehl tage
verringert und die
Ar beits qua lität er-
höht werden. Die

Be schäf tig ten werden aktiv in den Opti -
mie rungs prozess eingebunden. Dies
fördert die Motivation der Beschäf tig -
ten, die Zusammenar beit im gesamten
Unternehmen und generiert ein verbes-
sertes Betriebsklima.

Neben dieser Broschüre bietet die Un -
fallkasse Sachsen-Anhalt Füh rungs -
kräften unserer Mitgliedsunter nehmen
in diesem Jahr auch drei Seminare
spe ziell zu diesem Thema an.
Ansprechpartner für individuelle Bera -
tungsangebote sind alle Auf sichts per -
sonen der Unfallkasse. 

Barbara Angler
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Handlungshilfe zur Gefähr dungs be -
urteilung psychischer Belastungen 

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem ständigen Veränderungsprozess.
Schnelle Informations- und Kommunikationstechnologien prägen unseren heu-
tigen Arbeitsalltag. Der Nutzer wird förmlich von einer Informationsflut über-
rollt. Die Erreichbarkeit des Beschäftigten scheint grenzenlos zu sein – selbst
nach dem Feierabend.
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Änderung der Satzung
Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt hat in ihrer Sitzung
am 23.11.2016 in Zerbst/Anhalt die 10. Änderung der Satzung der Unfallkasse
Sachsen-Anhalt beschlossen.

10. Änderung der Satzung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt

Artikel 1

Die Satzung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt vom 09.12.1997, i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.02.1998 (Anlage
zur Bekanntmachung des MS vom 22.01.1998, MBl. LSA S. 365), zuletzt geändert durch die 9. Änderung der
Satzung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt vom 19.11.2014 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.02.2015
(Anlage zur Bekanntmachung des MS vom 15.01.2015, MBl. LSA S. 100) wird wie folgt geändert:

1. § 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5a wird wie folgt neu gefasst: „Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren 
Träger für den Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45 des Achten Buchs des Sozial gesetz- 
buchs oder einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden landesrechtlichen Regelung bedürfen sowie 
während der Betreuung durch geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 des Achten Buches 
und während der Teilnahme an vorschulischen Sprachförderungskursen, wenn die Teilnahme aufgrund 
landesrechtlicher Regelungen erfolgt (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII),“

b) Nummer 8 wird wie folgt neu gefasst: „Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder 
im Zivilschutz, ausgenommen Feuerwehren, unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig sind oder an 
Ausbildungsveranstaltungen dieser Unternehmen teilnehmen, einschließlich der satzungsmäßigen Ver -
 anstaltungen, die der Nachwuchsförderung dienen (§§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 12, 128 Abs. 1 Nr.1, 128 
Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. 128 Abs. 2, 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII).“

2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Klammerzusatz „(Umlagegruppen K1  – K3; § 3 Abs. 1 Nr.1 Satzung)“ die
Worte „und das Land (L1)“ eingefügt.

bb) Der bisherige Satz 4 wird gestrichen.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: „Die Umlagegruppen KL1 bis KL3 werden im Beitragsjahr nach den ge-
meldeten und in Vollbeschäftigungseinheiten umgerechneten Arbeitsstunden des Vorjahres veranlagt. 
Zu berücksichtigen sind alle entgeltlich oder unentgeltlich für das Unternehmen Tätige. Für die Ermitt- 
lung der Vollbeschäftigungseinheiten ist eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden zu-
grunde zu legen. Die ermittelte Zahl ist auf volle Vollbeschäftigungseinheiten zu runden.

Sind in der Umlagegruppe KL1, KL2 oder KL3 die ermittelten Vollbeschäftigungseinheiten in dem
Bei trags jahr vorangegangenen Jahr (Bemessungsjahr) geringer als 80 von Hundert der in dieser Umla-
gegruppe im Durchschnitt der dem Bemessungsjahr vorangegangenen 5 Jahre berücksichtigten Vollbe- 
schäftigungseinheiten und übersteigt der aus dem Anteil dieser Umlagegruppe am Gesamtbedarf resul-
tierende Beitragssatz je Vollbeschäftigten den Betrag von 1/7 der für das Beitragsjahr geltenden monat-
lichen Bezugsgröße (§ 18 SGB IV), so wird in dieser Umlagegruppe der Beitragssatz je Vollbeschäftigten
der Höhe nach auf den Betrag von 1/7 der für das Beitragsjahr geltenden monatlichen Bezugsgröße (§ 
18 SGB IV) beschränkt. Der sich aus einer Beschränkung des Beitrags nach Satz 5 ergebende Differenz- 
betrag zum Soll-Anteil dieser Umlagegruppe am Gesamtbedarf ist anteilig durch die übrigen Umlage- 
gruppen aufzubringen.“
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3. § 26 wird wie folgt neu gefasst:

„Nachweis der Berechnungsgrundlagen und Beitragsüberwachung

a) Die Unternehmer haben nach Ablauf eines Kalenderjahres die in der Unfallversicherung beitragspflichti-
gen Arbeitsentgelte der Versicherten, die geleisteten Arbeitsstunden und die Anzahl der zu meldenden 
Versicherten mit dem elektronischen Lohnnachweis nach § 99 SGB IV bis zum 16. Februar des Folge -
jahres zu übermitteln (§ 165 Abs. 1 SGB VII, § 100 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). Die Unternehmer und Unter -
nehmerinnen führen vor der Übermittlung des elektronischen Lohnnachweises einen automatisierten 
Abgleich mit der bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. errichteten Stammdatendatei 
durch (§ 101 Abs. 4 SGB IV). Das Nähere zum elektronischen Lohnnachweis, zur Stammdatendatei und 
zum Verfahren, zur Weiterleitung und zur Nutzung der Daten ist in den Gemeinsamen Grundsätzen nach 
§ 103 SGB IV geregelt. Satz 1 bis 3 gelten nicht für Unternehmer, deren Beiträge für ihre Beschäftigten 
auf der Basis von Einwohnerzahlen nach § 185 Abs. 4 Satz 1 des SGB VII erhoben werden, sowie für 
private Haushalte nach § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII. Sie sind verpflichtet, die für die Berechnung, Fest -
setzung und Erhebung der Beiträge angeforderten Angaben und Unterlagen fristgerecht einzureichen.

b) Soweit die Unternehmer Angaben nicht, nicht rechtzeitig oder unrichtig machen, ist die Unfallkasse be-
rechtigt, Schätzungen vorzunehmen (§ 165 Abs. 3 SGB VII). Die Unternehmer haben Aufzeichnungen zu 
führen, aus denen sich die für die Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Beiträge und die zur Be- 
rechnung von Geldleistungen erforderlichen Angaben, insbesondere die Namen der Versicherten, die 
geleisteten Arbeitsstunden und das Arbeitsentgelt entnehmen lassen und sie 5 Jahre aufzubewahren (§ 
165 Abs. 4 SGB VII).

c) Zum Zwecke der Beitragsüberwachung prüft die Unfallkasse die Unternehmen und bestimmt die Prüf -
abstände (§ 166 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB VII). Die Unternehmen sind verpflichtet, den Beauftrag- 
ten der Unfallkasse zum Zwecke der Beitragsüberwachung Einblick in die zur Beitragsberech nung be-
nötigten Bücher und Listen zu gewähren (§ 166 SGB VII).“

4. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: „Die Versicherung wird auf Kinder und Jugendliche während der 
Teilnahme an Sprachförderkursen erstreckt, wenn die Teilnahme aufgrund landesrechtlicher Regelungen 
erfolgt (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 SGB VII).“

b) Nach Absatz 3 wird ein Absatz 4 angefügt: „Für die Entschädigung gilt § 18 Satzung.“

Artikel 2

Artikel 1 tritt zum 01.01.2017 in Kraft.

Genehmigungsvermerk:

Die von der Vertreterversammlung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt auf Vorschlag des Vorstandes in der 8. 
Sitzung der laufenden Wahlperiode am 23.11.2016 beschlossene 10. Änderung der Satzung der Unfallkasse 
Sachsen-Anhalt wird genehmigt.

Magdeburg, den 01.12.2016

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
des Landes Sachsen-Anhalt Im Auftrag
AZ.: 34-43532 gez. Trieschmann

Die Bekanntgabe der Satzungsänderung erfolgte im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt (MBl. LSA Nr. 
1/2017 vom 16.01.2017, Seite 12 ff).



25Jahre Gesetzliche Unfallver si -
che rung in Sachsen-Anhalt. 25

Jahre Schutz für Kinder, Schüler, Be -
schäftigte und Ehrenamtliche. 25 Jah -
re ehrenamtliche Mitwirkung in den
Or ganen der Unfallkasse. An diesem
Tag gab es viele Jubiläen zu würdigen,
auf die Organmitglieder, Geschäftsfüh -
rung und Mitarbeiter der Unfallkasse
Sachsen-Anhalt zurückblicken konn-
ten. Den passenden musikalischen
Rah men zu dieser festlichen Veran stal -
tung bildeten die Solisten des An hal -
tischen Theaters Dessau Angelina
Ruz  za fante (Sopran), Alejandro Mar co-
Buhrmester (Bass-Bariton), Wiard
Witholt (Bariton) und Laura Bos (Klavier)
mit Arien aus verschiedenen Opern.

Die Festansprache hielt Beate Bröcker,
Staatssekretärin im Ministe rium für Ar -
beit, Soziales und Integration des Lan -
des Sachsen-Anhalt. Grußworte über-
brachten Dr. Lutz Trümper, Präsident
des Städte- und Gemeindebundes
Sachsen-Anhalt, Angelika Kelsch, Vor -
sitzende des ver.di Bezirksvorstandes
Sachsen-Anhalt Süd und der Zerbster
Bürgermeister, Andreas Dittmann. 

Moderator Martin Plenikowski gab ei-
nen kurzen geschichtlichen Abriss der
Unfallversicherung in Sachsen-Anhalt.
Er verwies darauf, dass es bereits in
den Jahren 1929 bis 1945 mit dem
Anhaltischen Gemeindeunfallv ersiche -
rungsverband mit Sitz in Dessau und
dem Gemeindeunfallversicherungs -
 verband der Provinz Sachsen in Mer -
seburg zwei Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung in eigenständiger
Selbstverwaltung auf dem Gebiet des
heutigen Sachsen-Anhalts gab. Mit
dem Einigungsvertrag wurden die
Prin zipien der gesetzlichen Unfallver -
sicherung in Sachsen-Anhalt wieder

übernommen und 1991 ein selbstver-
walteter Unfallversicherungs träger der
öffentlichen Hand  – der Ge meinde-
Unfallversicherungsverband Sachsen-
Anhalt (GUVV) für den kommunalen
Bereich errichtet. Seine konstituieren -
de Sitzung am 15.11.1991 gilt als
an er  kanntes Datum für die Wie derer -
rich tung eines gesetzlichen Un fallver -
siche rungsträgers in Sachsen-Anhalt.
Ein Jahr später wurden auch die Auf -
gaben des Landes als gesetzlicher
Un fallversicherungsträger dem Ge -
mein de-Unfallversicherungsver band
Sachsen-Anhalt als Ausführungsbe -
hör  de des Landes (GUVV als AB) über-
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Festveranstaltung zum 
25-jährigen Jubiläum
Am 16. Dezember 2016 fand in der Zerbster Stadthalle die Festveranstaltung
zum 25-jährigen Jubiläum der Unfallkasse Sachsen-Anhalt, d.h. der Wieder er -
richtung eines selbstverwalteten Unfallversicherungsträgers der öffentlichen
Hand auf dem Gebiet Sach sen-Anhalts statt. Rund 250 Gäste, Partner sowie
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und des öffentlichen Lebens waren der
Einladung gefolgt.



tragen. Damit gab es in Sachsen-An -
halt zwei Unfallversiche rungs träger der
öffentlichen Hand, die die Aufgaben
der gesetzlichen Unfall ver sicherung
von 1991 bis Ende 1997 fortsetzten.

Mit der Einführung des SGB VII im Jahr
1997 überführte das Land Sachsen-
Anhalt dann die Ausführungsbehörde
des Landes (GUVV als AB) in die
Un fallkasse Sachsen-Anhalt und glie -
der te gleichzeitig den Gemeinde-Un -
fall ver siche rungs ver band Sachsen-An -
halt (GUVV) in die Unfallk asse ein. Mit
der Zusammenlegung die ser beiden
bisher rechtlich und wirtschaftlich ge-

trennten Unfallversiche  rungsträger zum
01.01. 1998 war nun eine effizientere
Verwal tung und einheitliche Umset -
zung des Unfallver sicherungsrechts
möglich.

25 Jahre im
Ehrenamt
Im Rahmen der Veranstaltung über-
nahm der stellvertretende Vorsitzende
der Vertreterversammlung, Peter Ku -
nert, die Ehrung für 25-jähriges ehren-
amtliches Engagement in den Selbst -

verwaltungsorganen der Unfallkasse.
Dazu gratulierte er Yvonne Riehn,
Christine Stoffl sowie Helmut Behrendt
und Wilfried Pohlmann. Für seine 10-
jährige ehrenamtliche Tätigkeit in den
Selbst verwaltungsorganen der Unfall -
kasse wurde Detlef Lehmann geehrt.
Staatssekretärin Beate Bröcker verlieh
anschließend Yvonne Riehn und Wil -
fried Pohlmann für ihr langjähriges eh-
renamtliches Wirken in den Selbstver -
waltungsorganen der Unfallkasse
Sachsen-Anhalt die Eh rennadel des
Landes Sachsen-Anhalt.

Neben der Ehrung langjähriger Mit glie -
der der Selbstverwaltung wurde der
bis herige Geschäftsführer der Unfall kas -
se Sachsen-Anhalt , Max Rön ninger,
feierlich in den Ruhestand verabschie-
det. Sein Wirken in Zerbst begann
1992, als er unmittelbar nach Grün dung
des damaligen Gemeinde-Unfallver -
siche rungsverbandes Sach en-Anhalt
als Geschäftsführer gewählt wur de. Er
lenkte und leitete die Un fallkasse fast
25 Jahre in dieser Funk tion und trug,
so Peter Kunert in seiner Laudatio,
maßgeblich dazu bei, dass die Unfall -
kasse ihre gesetzlichen Auf gaben er-
füllte und zugleich ihre solide wirtschaft-
liche Stabilität erhalten hat.

Seit dem 1. Februar 2017 hat Martin
Plenikowski, langjährig als stellvertre-
tender Geschäftsführer an der Seite
von Max Rönninger tätig, die Ge schäfts -
führung der Unfallkasse Sachsen-An -
halt übernommen.

Uwe Köppen

Mitteilungen

Sicherheitsforum       1 . 2017 19

Wurden für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in den Selbstverwaltungs -
or ganen der Unfallkasse geehrt: v. l. Christine Stoffl, Yvonne Riehn, Helmut
Behrendt,  Wilfried Pohlmann und Detlef Lehmann

Peter Kunert (r.) bei der
Verabschiedung von Max Rönninger



Im Internetportal „Sichere Kita“ der
Un fallkasse NRW zeigt der neu einge-
richtete Waschraum, wie Duschen,
Fuß bö den oder Waschtische in einer
Kita aussehen sollten. Außerdem wer-
den weitere Räume wie Eingangsbe -
reich, Außengelände, Verkehrs- und
Flucht wege sowie Schlaf- und Grup -
pen raum anschaulich vorgestellt. Hier
finden sich wichtige Hinweise und
Erläute rungen zur Sicherheit der Kin -
der und der Beschäftigten. In dem
Menü „Allge  meine Anforderungen“
sind grundlegende Anforderungen zu
Bau und Ausstattung von Kinderta -
ges ein rich tungen zusammengestellt. 
(www.sichere-kita.de) 

Die Publikation „Kinder tages be treu -
ung Kom pakt – Ausbau stand und Be -
darf 2016“ des Bun des familienminis te -
riums beleuchtet den bundesweiten

Ausbau stand und den Betreuungs b e -
darf in der Kin dertagesbetreuung.
Dabei werden Aus baustand und Be -
darfe auch in den Ländern dargestellt
sowie die Alters gruppen der unter
Drei jährigen, der Kinder im Alter von
drei Jahren bis zum Schuleintritt sowie
Grundschul kinder bis unter elf Jahre in
den Blick genommen. 
(www.bmfsfj.de, Service, Publika tio -
nen, 01.02.2017)

Der beim Fami lienministerium herun-
terladbare Band 26 der Rat geber-
Rei he „Spiel- und Lernsoftware pä-
dagogisch beurteilt“ gibt Eltern und
Er zieh en den Emp feh lungen und Ein -
schät  zungen zur ganzen Vielfalt der
neu erschienenen Computer- und Kon -
solenspiele. Die Spielebewer tungen
mit Alterskennzeichen der USK sind
auch online unter www.schau-hin.info
zu finden. 
(www.bmfsfj.de, Service, Publika tio -
nen, 08.02.2017)

Die Einbeziehung von besonders för-
derbedürftigen Kindern und Jugendli -
chen und solchen mit Behinderungen
sowie der derzeit hohen Zahl an Flücht -
 lingskindern stellt auch den Schulsport
vor Herausforderungen. Lehrkräfte müs -
sen noch umfassender mit den Grund -
lagen von Inklusion und Integra tion
vertraut sein. Sportlehrkräfte erhalten
in der Bro schü re „Gemeinsames Ler -
nen im Schul sport  – Inklusion auf
den Weg gebracht Band 1 – Grundla -
gen“ der Unfallkasse NRW Anre -

gungen, wie sie alle Schüler, insbeson-
dere jene mit einer Behinde rung oder
chronischen Erkrankung, im Schulsport
nach ihren individuellen Potentialen
unterstützen und fördern können. 
(www.unfallkasse-nrw.de, Service,
Medien, Schriftenreihe Prävention in
NRW, PIN 71)

Bundesweit gibt es immer wieder
schwe  re Unfälle durch abstürzende
Geräteraumtore in Schulsporthallen.
Die Kommunale Unfallversicherung
Bayern beschäftigt sich in einem Son -
derdruck „Sichere Geräteraumtore in
Sporthallen“ mit diesem Thema und
zeigt, was Verantwortliche bei der Si -
cherheit beachten müssen. 
(www.kuvb.de, Medien, Druckschriften
& Broschüren, Eigene Broschüren) 
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Alle hier aufgeführten Medien

kön nen weder bei der Unfallkasse

Sachsen-Anhalt noch bei den je-

weiligen Urhebern als Druck schrift

bestellt werden! Es besteht i. d. R.

nur die Möglichkeit des Down -

loads unter dem jeweils angege-

benen Fundort. 

Informationen für Kita und Schule



Im Internetportal „Lernen und Ge -
sund heit“ der DGUV stehen zur Un -
terstüt zung von Lehrern sehr gute
Material ien zum Download zur Ver -
fügung, darunter Hintergrundinfor ma -
tionen für die Lehrkraft, Lehrmateria -
lien und Fach medien. Auf dem Portal
werden folgende neue Medien ange-
boten:
• Primarstufe, Bewegte Schule, Be -

we gungskisten nutzen (Webcode: 
lug1001172)

• Primarstufe, Natur, Umwelt, Technik,
MINT – Sicher experimentieren 
(Webcode: lug1001171 )

• Sekundarstufe I, Sicherheit in der 
Schule, Gefahrstoffe im Unterricht 
(Webcode: lug1001168) 

• Sekundarstufe I, Projekte, Gesund -
heitsbotschafter (Webcode: 
lug1001153)

• Sekundarstufe I, Sport, Haltung be-
wahren (Webcode: lug1001219)

• Sekundarstufe II, Sucht- und 
Gewaltprävention, Alkohol – Konsum
und Risiken (Webcode: lug1001115)

• Berufsbildende Schulen, Psychische
Belastungen, Multitasking und Psy -
che (Webcode: lug1001142)

• Berufsbildende Schulen, Psychische
Belastungen, Emotionsarbeit 
(Webcode: lug1001208)

• Berufsbildende Schulen, Gesund- 
heitsschutz, Hautschutz: Grund wis -
sen (Webcode: lug829356)

• Berufsbildende Schulen, Suchtprä -
ven tion, Alkohol am Arbeitsplatz (ak-
tualisiert; Webcode: lug907602)

• Berufsbildende Schulen, Suchtprä -
vention, Onlinesucht (aktualisiert; 
Webcode: lug972588)

(www.dguv-lug.de)

Wer künftig das Portal Sichere-Schule
mit dem Smartphone oder Tablet be-
sucht und auf die Sporthalle wechselt,
wird direkt zur optimierten Ansicht für
mobile Endgeräte  geleitet. Alle In -
halts  seiten der Sporthalle passen sich

automatisch der Anzeige des Gerätes
an. Die Sporthalle der Sicheren Schule
bietet jetzt mit dem neuen Design, die
beste Möglichkeit, sich auch mobil
umfassend zu informieren.
(www.sichere-schule.de)  

Das Bundesfamilienministerium hat
eine Broschüre „Jugendschutz  – ver-
ständlich erklärt“ veröffentlicht. Die
Broschüre erläutert übersichtlich ge-
gliedert die Bestimmungen des Ju -
gend schutzgesetzes, insbesondere zu
Alkoholabgabe und Alkoholkonsum,
Abgabe von Tabakwaren sowie E-Ziga -
 retten und E-Shishas, Rauchen, den
Aufenthalt in Gaststätten und den Be -
such von Tanzveranstaltungen oder
Spielhallen. 
(www.bmfsfj.de, Service, Publika tio -
nen, 20.12.2016)

Broschüre und Flyer „Wir pflegen!
Aus bildung in der Altenpflege  – Si -
che rer Job mit Sinn und Perspektive“
des Bundesfamilienministeriums infor-

mieren über Zugangsvoraussetzungen,
Ausbildungsinhalte und -vergütung,
Arbeitsfelder, Entwicklungsmöglich -
keiten und Umschulungen in der Pfle -
ge. Speziell die Broschüre gibt einen
Einblick in den Alltag von Altenpfle -
gern sowie Auszubildenden. Wie sieht
der Tagesablauf aus? Welche Vo raus -
setzungen sollte man für eine Aus -
bildung mitbringen? Welche berufli-
chen Perspektiven gibt es? Diese
Fragen werden anhand zahlreicher In -
formationen für verschiedene Ziel -
gruppen (junge Menschen, Umschüler)
beantwortet. 
(www.bmfsfj.de, Service, Publika tio -
nen, 20.02.2017)

Die Anleitung Praxislernort Pflege be-
reitet Pflegeschüler auf ihre Berufs pra -
xis vor. Sie ist deshalb der zentrale
Rahmen, um von Beginn an auch Ar -
beits- und Gesundheitsschutzwis sen
zu vermitteln, anzuwenden, zu festi-
gen und als selbstverständlichen Be -
standteil in den Arbeitsalltag zu inte-
grieren. Anregungen dazu erhalten all
jene, die Verantwortung für Pflege -
schü ler und den Arbeits- und Gesund -
heitsschutz haben, in der Inqa-Bro -
schü re „Praxislernort Pflege  – Anlei -
ten zu einer gesundheitsgerechten
Arbeit in der Pflege“. 
(www.inqa.de, Suche: Praxislernort)

Rainer Kutzinski
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IIn „Berichte über Gewalt“ sprechen
fünf Personen über ihre eigenen Ge -

walterfahrungen – als Täter oder Op -
fer. Sie rufen dabei unmittelbar emo-
tionale Reaktionen hervor, Gefühle,
denen sich niemand entziehen kann.
Zum Teil handelt es sich dabei um
Personen, die auf Grund einer Straftat
vom Jugendamt dazu verpflichtet wer-
den, für eine Zeit an dieser Aktion mit-

zuwirken. Ein anderer Teil besteht aus
Personen, die bereitwillig ihre Geschich -
ten einer Öffentlichkeit zukommen las-
sen wollen. Sie haben den Mut, in der
Öffentlichkeit nicht nur ihre Geschichte
zu erzählen, sondern auch ihre Gefüh -
le, Motive, Ängste. Eine bewegende
Veranstaltung für Jugendliche und
Lehrer. Kontrovers, provokant, wahr.

Sekundarschulen, Gymnasien und
Berufsbildende Schulen in Sachsen-
Anhalt, die an einer solchen Veranstal -
tung in der Woche vom 28. August bis
01. September 2017 interessiert sind,
können sich noch schriftlich (mit An -
sprechpartner und Kontaktdaten) bei
der Unfallkasse melden. 

Weiterführende Informationen zur
Veran staltung können bei Frau
Christina Trebus (Tel. 03923 751519,
praevention@ukst.de) eingeholt
werden.

Mitteilungen

Interessierte Schulen für
Projekttag gegen Gewalt gesucht
Das Ensemble TheaterTill aus Nordrhein-Westfalen gastiert auch in diesem
Jahr mit seinem Stück „Berichte über Gewalt“ für eine Woche an verschiede-
nen Se kundarschulen, Gymnasien und Berufsschulen in Sachsen-Anhalt.
Geplant sind die Auftritte in der 35. Kalenderwoche vom 28.08. bis 01.09 2017.
Schulen, die an einer etwas anderen Auseinandersetzung mit dem Thema Ge -
walt Inte resse haben, können sich noch bei der Unfallkasse melden.



Die am 19.11.2016 in Kraft getrete ne
geänderte Fas sung der Ge fahrstoff   -
verordnung steht auf den Internet -
seiten der BAuA zum Download zur
Verfügung. 
(www.baua.de, Informationen für die
Praxis, Rechtsgrundlagen und Vor -
schriften, Rechtstexte Gefahrstoffe) 

Vom IFA der DGUV
wurde die Bro schü   -
re „Das GHS-Spal -
ten mo   dell 2017 –
Eine Hilfe stellung
zur Sub sti tu tions -
prü fung nach Ge -
fahr stoff ver ord -
nung“ veröffentlicht. 
(http://publikatio-
nen.dguv.de,
Suche: 10813)

Beim VDRI wurden verschiedene neue
Vorträge eingestellt, darunter zu
The men wie Weiterentwicklung der
BetrSichV, der GefStoffV sowie Neues
aus dem AGS. 
(www.vdri.de, Fachinformationen, nach
Datum, November/ Dezember 2016)

Das BMAS hat eine
Broschüre mit dem
aktuellen Text der
geänderten Ar  beits -
s tät ten ver ord -
nung veröffent-
licht. 
(www.bmas.de,
Service, Suche:
A225) 

Im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl.)
erfolgten Bekanntmachungen zu Ar -
beitsstättenregeln. Es handelt sich um:
• die geänderte ASR A1.3 „Sicherheits-

und Gesundheitsschutz kenn zeich -
nung“,

• die geänderte ASR A1.5/1,2 
„Fußbö den“,

• die geänderte ASR A2.3 „Flucht -
wege und Notausgänge, Flucht- und
Rettungsplan“ sowie

• die geänderte ASR A3.6 „Lüftung“.
(www.baua.de, Themen von A-Z, 
Arbeitsstätten, Arbeitsstättenrecht, 
ASR)

Der LASI hat sei ne
Veröffent lich ungen
„Überwa chungs-
und Be ratungs tä -
tig keit der Ar beits -
schutz behörden
der Länder –
Grund      sätze und
Stan dards“ (LV 1),
„Buß- und Ver warnungs geld  kata loge
zum Fahrpersonalrecht“ (LV 48) und
„Handlungsanleitung zur Über prü -
fung der Ge fähr dungs  be ur teilung“
(LV 59) über  ar beitet. 
(http://lasi-info.com, Publikationen,
LASI-Veröffentlichungen)

Der Ausschuss für Biologische Arbeits -
stoffe (ABAS) hat die vom Experten -
kreis Labortechnik erarbeiteten Stellung -
nahmen zu den Themen „Anforde -
rungen an mobile Glove-Boxen für
die Krisenintervention bei außerge-
wöhnlichen biologischen Gefahren la -
gen“ und „Ableitung eines Druckan -
stiegs innerhalb der Kammer eines
Autoklaven über die Ausblaseleitung
des Sicherheitsventils oder der Berst -
scheibe im Sicherheits- und Schutz -
stufen bereich 3–4“ verabschiedet und
veröffentlicht. 
(www.baua.de, Themen von A –Z, Bio -
logische Arbeitsstoffe, ABAS, Stel -
lungnahmen des ABAS, Stellung nah -
men zur Labortechnik) 

Auf den Internetseiten der BAuA wur-
den die Vorträge des Workshop: Bio -
sicherheit in Schutzstufe 3 „Fach -
kun dige Person“ am 21.09.2016 in
Müns ter veröffentlicht. Vor gaben zur
notwen digen Qualifikation von Beschäf -

 tigten sowie von fachkundi-
gen Per so nen, die durch
den Arbeitgeber benannt
werden, enthält die TRBA
200 „Anforderungen an die
Fachkunde nach Biostoff -
verordnung“. Hier werden
im Anhang 1 Inhalte und
Themen schwerpunkte für
den Erwerb der Fach kun -
de beispielhaft aufgeführt. 
(www.baua.de, Themen von A–Z,
Bio logische Arbeitsstoffe, Tagungen
und Workshops)

Die EMF-Verordnung regelt die Sicher -
heit und den Gesundheitsschutz der
Beschäftigten vor Gefährdungen
durch elektromagnetische Felder bei
Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Der Ar -
beitgeber hat auf der Grundlage des
Arbeitsschutzgesetzes die Beurteilung
der Arbeitsbedingungen vorzunehmen
und abhängig von der Gefährdung ge-
eignete Maßnahmen für die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz der Be -
schäftigten festzulegen. Das BMAS
hat die „Arbeitsschutzverordnung zu
elektromagnetischen Feldern“ (EMF)
in einer Broschüre veröffentlicht. 
(www.bmas.de, Service, Medien, Publi -
kationen, Dezember 2016) 

In der OStrV wurden notwendige recht -
liche Anpassungen vorgenommen.
Diese erfolgten gemeinsam mit der
neuen EMF-Verordnung und der Ände -
rung der Arbeitsstättenverordnung.
Wesentliche Neuerungen betreffen die
Definition der Fachkunde sowie die
Festlegungen zum Laserschutzbeauf -
tragten (LSB). Um häufig auftretende
Fragen aus der betrieblichen Praxis zu
beantworten, werden die Verord nungs -
ände rungen in dem Beitrag „Recht -
liche Anpassung der Arbeitsschutz -
verordnung zu künstlicher optischer
Strahlung (OStrV)“ erläutert. 
(www.baua.de, Publikationen, Aufsätze) 

Rainer Kutzinski
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Neues aus dem
staatlichen Arbeits -
schutz recht

Alle hier aufgeführten Medienkön nen weder bei der UnfallkasseSachsen-Anhalt noch bei den je-weiligen Urhebern als Druck schriftbestellt werden! Es besteht i. d. R.nur die Möglichkeit des Down -loads unter dem jeweils angege-benen Fundort. 



Beginnen wollen wir in dieser Ausgabe
mit den Themen Rettungsgasse und
dem Verhalten an Bushaltestellen. Die
Vorschrift zur Bildung von Rettungs -
gassen wurde z. B: erst kürzlich präzi-
siert: Auf Straßen mit mindestens zwei
Streifen für eine Richtung soll eine
Gasse „zwischen dem äußerst linken
und dem unmittelbar rechts daneben
liegenden Fahrstreifen“ gebildet wer-
den. Die bestehende Unterscheidung
nach Anzahl der Fahrstreifen, bei vier-
streifigen Autobahnen musste die
Rettungsgasse bislang in der Mitte ge-
bildet werden, ist aufgegeben worden. 

Quelle:   VDSI / DVR 

Wer kennt diese Situationen im
täglichen Straßenverkehr nicht:

Autofahrer missachten die Vorfahrt,
fahren zu dicht auf, bilden keine Ret -
tungsgasse, blinken zu spät oder gar
nicht, etc. Dabei sind dies grundlegen -
de Verhaltensweisen, die eigentlich in
der Fahrschule anders gelehrt wurden.
Aber das ist lange her. Für manche zu
lange, denn sie haben einige Regeln
in zwischen schlichtweg vergessen.
Oder es sind die Verkehrsregeln in
Lau  fe der Jahre präzisiert und ange-
passt worden. Diese sind aber älteren
Fahrzeugführern oft nicht bekannt.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat
(DVR) und der Verband für Sicherheit,
Gesundheit und Umweltschutz bei der

Arbeit (VDSI) wollten deshalb oft ver-
gessene oder angepasste Regeln wie-
der in das Bewusstsein der Fahrzeug -
führer zurückholen. Sie präsentierten
anlässlich der Messe „Arbeitsschutz
Aktuell“ im Oktober 2016 in Hamburg
eine neue Plakatserie zum sicheren
Ver halten im Straßenverkehr.
„Anwendung des Reißverschluss ver -
fahrens“, „Rettungsgasse“, „Richtiges
Verhalten beim Verlassen von Kreis -
ver kehren“ oder „Sicheres Verhalten
beim Rechtsabbiegen“ sind ausge-
wählte Beispiele von zehn typischen
Situationen, in denen eine Vielzahl von
Fahrerinnen und Fahrern nicht genau
wissen, wie sie sich sicher und richtig
verhalten sollen. 
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Plakatmotive 
„Wie war das noch mal?“
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Eine kleine Un -
achtsam keit
beim Trep  pen -
stei gen, eine
wacklige Lei ter
oder ein rutschi-
ger Boden und
schon ist es
pas siert. Jeder
fünfte Un fall bei
der Ar beit ist ein
Stol per-, Rutsch-

und Sturz  unfall. Diese Un  fallursache
ist damit die zweithäufigste im gesam-
ten Arbeitsunfallgeschehen. Das be-
legt der Bericht „Arbeitsunfallge-
schehen 2015“ der DGUV. 
(http://publikationen.dguv.de, Suche:
12497)

Die „Präven tions -
leis tungen der
Un fall ver siche -
rungs träger der
Deut schen Gesetz -
lichen Unfallver -
siche rung“ sind in
einer gleichnami-
gen Broschü re
beschrieben, die
von der DGUV
herausgegeben wur de. 
(http://publikationen.dguv.de, Suche:
12471)

Was ist ei-
gentlich eine
Berufskrank -
heit (BK)?
Was passiert,
wenn der Ver -

dacht auf eine BK besteht und wer
kann einen solchen Verdacht melden?
Die Antwort auf diese und weitere
Fragen gibt ein knapp fünfminütiges
Erklärvideo der DGUV. In dem Video
werden der Begriff der BK erklärt so-
wie die Voraussetzungen, die erfüllt
sein müssen, damit eine Erkrankung
auch als BK anerkannt werden kann.
Auch das Verwaltungsverfahren von
der Verdachtsanzeige bis zur Aner ken -
nung wird beschrieben. 
(www.dguv.de, Webcode: d954031)
Es erfolgte eine Aktualisierung der
„Bamberger Empfehlung“, der Emp -

feh lung zur Begutachtung von ar-
beitsbedingten Hauterkrankungen
und Hautkrebserkrankungen. 
(http://publikationen.dguv.de, Suche:
10196)

Der BKK Dach -
verband hat ei ne
neue Bro schüre
„Bes ser leben mit
Schicht  ar beit“
sowie eine Reihe
ergänzender Infor -
ma  tions materia -
lien zum Thema
veröffentlicht. 

(www.bkk-dachverband.de, Suche:
Schichtarbeit)

Unter dem Titel
„Arbeiten 4.0“ hat
das BMAS Fragen
zur Ar beit von mor -
gen in einem Grün -
buch aufgeworfen
und in einem brei-
ten gesell schaft   li -
chen Dialog disku-
tiert. Mit dem
Weiß buch „Arbeiten 4.0“ fasst das
BMAS die Schlussfolge  rungen aus
dem Dialog „Arbeiten 4.0“ zusammen.
Es möchte damit eine breitere gesell-
schaftliche Debatte dokumentieren
und innerhalb der Bundesregie rung so-
wie darüber hinaus einen Impuls zur
gesellschaftlichen Ge staltung der Zu -
kunft der Ar beit setzen. 
(www.bmas.de, Suche: Weißbuch) 

Der rapide voran-
schreitende tech-
nologische Wan -
del verändert
nicht nur die Ge -
sell schaft, son-
dern auch die Ar -
beits welt. Der di-
gitale Wan del
betrifft alle Unter- 
neh men, ist unab -

hängig von Bra n  che oder Betriebs grö -
ße und stellt Unter nehmen und ihre
Beschäftigten vor immer neue Heraus -
forderungen. Zur Bewältigung ist aus-
reichende Qua  lifizierung der Beschäf t-

igten erforderlich. Das BMAS hat hier  zu
eine Bro   schüre Gute Praxis „Wei ter bil -
dung im digitalen Wandel“ – ei ne
Sammlung betrieblicher Gestal tungs -
beispiele veröffentlicht. 
(www.bmas.de, Suche: digitaler Wan del)

Der steigende An teil
älterer Beschäf tig ter
und die schritt weise
Erhöhung der Re gel -
altersgrenze setzen
den demografischen
Wandel in vielen
Unter neh men auf die
Tages ord nung. Die Ar -
beits- und Leis tungs -
 fähig keit zu fördern,
wird für immer mehr

Per sonal ver  antwortliche zu einer wich-
tigen Auf gabe. Die Dokumen tation der
Ver an staltung „Demografie Wissen
Kom pakt 2016  – Werkzeuge für die
betriebliche Demografiebe ratung“,
von der BAuA veröffentlicht, kann da-
bei unterstützen. 
(www.baua.de, Themen von A–Z, De -
mografie, Handlungswissen für die
Praxis) 

Das Durch schnitts -
 alter der Beleg schaf -
ten in Betrie ben
wird demografiebe-
dingt im    mer höher,
parallel schrumpft
das verfügbare Er -
werbs        per  sonen  po -
tenzial. Die Notwen -
digkeit, Arbeit men -

schen gerecht und damit alternsgerecht
zu gestalten, ist angesichts des demo-
grafischen Wandels gestiegen. Es gilt,
qualifiziertes Personal möglichst lange
und leistungsfähig im Unternehmen zu
halten und den Be schäftigten die Mög   -
lichkeit zu geben, gesund in die Rente
zu gehen. Die Broschüre der BAuA
„Alterns- und altersgerechte Arbeits -
gestaltung. Grundlagen und Hand -
lungsfelder für die Praxis“ gibt dabei
Unterstützung. 
(www.baua.de, Publikationen, baua:
Praxis, Broschüren) 

Aktuelles zum Arbeits-
und Gesundheitsschutz

Alle hier aufgeführten Medienkön nen weder bei der UnfallkasseSachsen-Anhalt noch bei den je-weiligen Urhebern als Druck schriftbestellt werden! Es besteht i. d. R.nur die Möglichkeit des Down -loads unter dem jeweils angege-benen Fundort. 



Gesellschaft sowie Extrem stress und
Notbremse. 
(www.tk.de, Suche: Stressstudie)

Pausen sind eine
wichtige Regene ra -
tionsquelle im
Arbeitsalltag. Es
gibt jedoch
Hinweise darauf,
dass Beschäf tigte
Pausen ausfallen
lassen oder in ihren
Pausen Tätigkeiten

nachgehen, die nicht erholsam sind.
Womit verbringen Be schäftigte also
ihre Pau sen? Und erholen sie sich gut
dabei? Die sen Fragen ging eine aktuelle
Un tersuchung nach. Der iga.Report 34
„Regeneration, Erholung, Pau sen -
 ge staltung – alte Rezepte für mo-
derne Arbeitswelten?“ enthält die
ausführliche Auswertung der Um frage
sowie viele Hinweise und Praxis bei -
spiele zu guter Pausengestaltung am
Arbeitsplatz. 
(www.iga-info.de, Veröffentlichungen,
iga.Reporte)

Die DGUV hat ein aktualisiertes Infor -
mationsblatt „Unfallversicherungs -
schutz von häuslichen Pflegeper -
sonen“ (Februar 2017) veröffentlicht. 
(http://publikationen.dguv.de, Suche:
12499)

Das Bundesge -
sund heitsministe -
rium hat mehrere
Broschüren zum
Pfle gestärkungs -
gesetz veröffent-
licht, da runter die
Untertitel „Alle
Leistungen zum
Nachschlagen“,
„Das Wichtigste
im Überblick“ sowie „Informationen für
dir häusliche Pflege“. Außerdem einen
„Ratgeber Demenz – Informationen
für die häusliche Pflege von Menschen
mit Demenz“. 
(www.bundesgesundheitsministerium.de,
Service, Publikationen, Pflege) 

Rainer Kutzinski 

In ihrer Reihe Sicherheitskurzge sprä -
che, die für Unterweisungen geeignet
ist, präsentiert die BG RCI neu das
Thema „Sichere Nutzung von Handy
und Co.“
(http://downloadcenter.bgrci.de, Su -
che: SKG025)

Im Ergebnis eines
For schungs pro jek -
 tes hat die BAuA
die Broschüre
„Bit  te nicht stö-
ren! Tipps zum
Um  gang mit Ar -
beits un terbre -
chun gen und
Mul titasking“
veröffentlicht. Sie

rich tet sich an alle potenziell Betrof -
fenen und formuliert Tipps zum indivi-
duellen sowie teamorientierten Um -
gang mit Ar beits unter brechungen und
Multitas king. Damit nicht genug: Sie
hilft dabei, gemeinsam mit den Kolle -
gen den Ursachen von Arbeitsunter -
bre chungen auf die Spur zu kommen,
um diese dann präventiv verhindern zu
können. Denn dieses Ergebnis der
BAuA-Stu die sei hier vorweggenom-
men: Im Sin ne von Gesundheit, Moti -
vation und Produk tivität ist die beste
Unterbre chung die, die gar nicht erst
stattfindet. 
(www.baua.de, Publikationen, baua:
Praxis, Broschüren)

Zwischen -
durch im Sit -
zen einfach
mal Nacken
und Schul -
tern lockern
oder im Ste -
hen die Oberschenkel mus keln ein we-
nig dehnen. Die sieben Übungen des
aktualisierten BG ETEM-Bild schirm-
Fitnesstrainers zeigen, wie das in
kur zer Zeit klappt. 
(www.bgetem.de, Webcode:
13664492, Mehr Bewegung ins Büro!)

Ob sich Beschäf tig -
te in ihrem Be trieb
wohlfühlen und bei
der Ar beit gesund
bleiben, hängt auch
mit der Qualität der
Füh rung zusammen.
Vorge setzte können
die Ar beits be ding -

ungen und das Ar beits klima beeinflus-
sen – auch wenn sie nicht alles in der
Hand haben und nicht alleinverant-
wortlich sind. Wie Füh rungskräfte ihr
Team und sich selbst stärken können,
vermittelt ein neuer Ratgeber der BGW
„Gesund und motivierend führen“.
Die Bro schü   re zeigt u.a., welche
Gestaltungs spielräume sich für ge-
sundheitsförderndes Führen nutzen
lassen. 
(www.bgw-online.de, Suchbegriff:
BGW04-07-011) 

Führungskräfte
stehen vor der
besonderen He -
raus for de rung,
den vielfältigen
An for de  rungen
von allen Seiten
ge recht zu wer-
den. Dabei die
eigene psychi-

sche Gesundheit und die der Beschäf -
tigten im Blick zu behalten, ist eine an-
spruchsvolle und wichtige Aufgabe.
Die Broschüre „Kein Stress mit dem
Stress  – Lösungen und Tipps für ge-
sundes Führen im öffentlichen Sek -
tor“ des Projekts „Psychische Ge -
sundheit in der Ar beits welt“ (psyGA)
bietet konkrete Arbeits hilfen, um die
psychische Gesundheit von Beschäf -
tigten in Unternehmen durch gesund-
heitsgerechte Führung zu fördern. 
(www.inqa.de, Suche: 3144) 

Die DGUV hat eine Kurzinformation
„Ge sund im Ehrenamt: Psychische
Anforderungen in der ehrenamtli-
chen Hilfe für Geflüchtete erfolg-
reich meistern“ (Februar 2017) veröf-
fentlicht. 
(http://publikationen.dguv.de, Suche:
12495)

Die Techniker
Krankenkasse hat
die Ergebnisse der
„TK-Stressstudie 
2016  – Entspann
dich, Deutschland“
als Bro schüre ver-
öffentlicht. Inhalte
sind u.a. Stress -
aus löser, Wege
dem Stress zu be-
gegnen, Arbeit und Stress, Stress und
Lebensstil, Stress und Gesundheit
bzw. Krankheit; Stress der digitalen
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„Branche Abfallwirtschaft  – Teil I:
Abfallsammlung“
(DGUV Regel 114-601, Ausgabe Okto -
ber 2016)
Die Branchenregel hilft, staatliche Ar -
beits schutzvorschriften, Unfallverhü -
tungs vorschriften, Normen und viele
verbindliche gesetzliche Regelungen
für die Abfallsammlung konkret anzu-
wenden. Sie gibt u.a. praktische Tipps

und Hinweise zur sorgfältigen Tou ren -
planung, der Vor- und Nachbereitung
der Abfallsammeltour, der Abfallbe reit -
stellung und zum Abfalltransport mit
dem Sammelfahrzeug. Außerdem wer-
den Empfehlungen zur Arbeitsmedizin
und Arbeitshygiene sowie zur Persön -
lichen Schutzausrüstung (PSA) von
Beschäftigten in der Abfallsammlung
gegeben. Im Kapitel „Rückwärtsfahren
und Rangieren des Abfallsammelfahr -

zeuges“ werden besondere Sicherheits -
maßnahmen beschrieben, die einge-
halten werden müssen, wenn Unter -
neh men nicht auf Rück wärtsfahrten
verzichten können.

Plakat „Das gehört zu einem ver-
kehrssicheren Fahrrad“ 
(DGUV Information 202-025, bisher
GUV-I 8021, Ausgabe Januar 2017)
Das Plakat (DIN A1) weist auf die

wich tigsten Be -
standteile für ein
verkehrssicheres
Fahrrad hin und
bildet diese ab. In
der aktualisierten
Version wurden
insbesondere die
Beschrif tungen
für den Schein -
wer fer und die
Reflektoren ange-
passt und ein
neuer Helm abge-
bildet.

Neue Druckschriften

Peter Kunert, stellvertretender Vor -
sitzender der Vertreterversamm -

lung und der neue Geschäftsführer der
Unfallkasse Sachsen-Anhalt, Martin
Plenikowski, empfingen am 07.03.2017
die Staatssekretärin im Bildungsminis -
te rium Sachsen-Anhalts, Edwina
Koch-Kupfer, zu einem Informations -
be such. In den Gesprächen ging um
verschiedene Präventions-Aktivitäten
der Unfallkasse sowie um Koopera tio -
nen, an denen die Unfallkasse im Kita-
und Schulbereich mitwirkt und sich
beteiligt. Während eines anschließen-
den Rundganges im Haus verschaffte
sich die Staatssekretärin einen Über -
blick zum Reha-Management bei der
Unfall kasse, d. h. über die zielorientier -
te Steue rung und Koordination des
Heil verfahrens mit Versicherten, An ge -
 hö rigen, Ärzten und Therapeuten, ins-
besondere nach schwe ren Unfällen im
Bereich der Schüler-Unfallver siche rung.

Bildungsstaatssekretärin 
bei der Unfallkasse

Peter Kunert, stv. Vorsitzender der Vertreterversammlung der Unfallkasse,
Edwina Koch-Kupfer, Staatssekretärin im Bildungsministerium Sachsen-
Anhalt und der Geschäftsführer der Unfallkasse, Martin Plenikowski (v .r.)



„Die Jüngsten in Kindertagesein -
rich tungen sicher bilden und be-
treuen“ 
(DGUV Information 202-093, Aus -
gabe Januar 2017) 
Die neue Information bietet Präven -
tionsempfehlungen für eine sichere
und gesunde Bildung und Betreuung
von unter dreijährigen Kindern in Kin -
dertageseinrichtungen. Sie ergänzt die
UVV „Kindertageseinrichtungen“
(DGUV Vorschrift 82) und die dazu ge-
hörende Regel (DGUV Regel 102-002).
Während diese nur bauliche Regelungen
mit Bezug auf die Kinder enthalten,
werden in der neuen Information so-
wohl die Kinder als auch das pädago-
gische Personal als Zielgruppe be-
rücksichtigt. Neben pädagogischen
umfasst die Schrift organisatorische
Hinweise für eine sichere und gesunde
Betreuung unter Dreijähriger, in denen
auch die Gesundheit der pädagogi-
schen Fachkräfte thematisiert wird. 

Ferner enthält sie Empfehlungen für
eine sichere bauliche Gestaltung und
Ausstattung von Kindertagesein rich -
tungen, die die Bedürfnisse unter Drei -
jähriger berücksichtigt. Zusätzlich wer-
den Bedeutung und Voraussetzungen
des kindlichen Erkundungsdrangs,
Anforderungen an die Aufsichtspflicht
und die Bedeutung der Bewegung als
Motor des Lernens thematisiert. Die
Schrift kann sowohl als Hilfestellung
für das pädagogische Personal die-
nen, als auch von Kita-Trägern, Planern
oder Architekten genutzt werden. Auf -
sichtspersonen werden die Schrift im
Beratungsfall als gesicherte Fach -
meinung heranziehen.

„Prävention chemischer Risiken
beim Umgang mit Desinfektionsmit -
teln im Gesundheitswesen“ 
(DGUV Information 207-206, Ausgabe
Dezember 2016)
Die Information wendet sich an Ver -
antwortliche in Einrichtungen, die
Desinfektionsarbeiten organisieren
und durchführen, an Arbeitsmediziner,
Arbeitshygieniker und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, aber auch an Be -
schäftigte und Personalver tretungen.
Sie soll dazu beitragen, dass Desin -
fek tionsarbeiten entsprechend den ak-
tuellen rechtlichen Vorgaben zu
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Tätigkeiten mit Desinfektionsmitteln
durchgeführt werden. Sie beinhaltet
die Factsheets zur „Prävention chemi-
scher Risiken beim Umgang mit Des -
infektionsmitteln im Gesundheits we -
sen“, die 2014 durch die IVSS-Sektion
Gesundheitswesen entstanden sind. In
diesen ist der aktuelle Wissensstand
zu Gefährdungen und Schutzmaß -
nahmen bei Tätigkeiten mit Desinfek -
tionsmitteln zusammengetragen und
in acht verschiedenen Abschnitten
dar gestellt. 

„Sonnenschutz im Büro  – Hilfen für
die Auswahl von geeigneten Blend-
und Wärmeschutzvorrichtungen an
Bildschirm- und Büroarbeits plät -
zen” 
(DGUV Information 215-444, Ausgabe
Dezember 2016)
Aus der ArbStättV ergeben sich An for -
derungen an Bildschirm- und Büro -
arbeitsplätze hinsichtlich der Versor -
gung mit Tageslicht, aber auch zum
Schutz der Beschäftigten vor der Wir -
kung von Sonneneinstrahlung (Wärme,
Blendung). Die Information dient als
Informationsquelle und Hilfestellung,
wie diese Anforderungen einfach, pra-
xisnah und wirksam umgesetzt wer-
den können.
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Neue Druckschriften im Regelwerk
(Diese Materialien werden nicht als Broschüre zur Verfügung gestellt. Download: www.dguv.de/Publikationen)

• „Branche Abfallwirtschaft. Teil II: Abfallbehandlung“
(DGUV Regel 114-602, Ausgabe Oktober 2016)
Die Branchenregel hilft, staatliche Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Normen und 
viele verbindliche gesetzliche Regelungen bei der Abfallbehandlung konkret anzuwenden. Sie gibt u.a. prak-
tische Tipps und Hinweise zum Bau von Abfallbehandlungsanlagen, den Arbeitsmitteln, Gefahrstoffen und 
Biologischen Arbeitsstoffen, zur Brandgefährdung in der Abfallbehandlung und zu Wartungs- und Reinigungs- 
arbeiten. Außerdem werden Empfehlungen zur Qualifikation von Führungskräften, Atemschutz und Persön- 
licher Schutzausrüstung (PSA) sowie Hygienemaßnahmen und Hautschutz gegeben. In weiteren Kapiteln 
werden mögliche Gefährdungen bei der Abfallanlieferung und durch den innerbetrieblichen Transport the-
matisiert und Maßnahmen zu deren Vermeidung beschrieben.

• „Branche Call Center“
(DGUV Regel 115-402, Ausgabe Oktober 2016)
Call Center sind ein wesentlicher Bestandteil unserer modernen Dienstleistungsgesellschaft, sind entweder 
eigen ständige Unternehmen der Branche oder häufig auch eine Abteilung in anderen Unternehmen. Die 
Branchenregel Call Center wendet sich an beide Formen von Call Center. Durch die Branchenregel soll den 
Unternehmen ein ganzheitlicher Ansatz zur Erfüllung der Anforderungen aus staatlichen Vorschriften und 
Vorschriften der Unfallversicherungsträger zur Verfügung gestellt werden. Es werden konkrete Präventions- 
maß nahmen für in Call Centern typische Arbeitsverfahren, Tätigkeiten und Arbeitsplätze aufgezeigt. Ins be- 
son dere Anforderungen aus der ArbStättV und der DGUV Information 215-410 „Bildschirm- und Büroar beits-
plätze“ werden konkretisiert und auf die spezifischen Themen der Branche abgestimmt.

• „Branche Zeitarbeit  – Anforderungen an Einsatzbetriebe und Zeitarbeitsunternehmen“
(DGUV Regel 115-801, Ausgabe Januar 2017)
Die Branchenregel hilft, staatliche Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und viele verbind-
liche gesetzliche Regelungen beim Einsatz von Zeitarbeit konkret anzuwenden. Dabei müssen die Unter -
nehmer nicht aus der Zeitarbeit kommen, denn die Regel richtet sich sowohl an die Betriebe die Zeitarbeit 
einsetzen als auch an Zeitarbeitsunternehmen. Die vielfältigen Anforderungen des modernen Arbeits schutzes
werden eindeutig den Akteuren „Einsatzbetrieb“ und „Zeitarbeitsunternehmen“ zugeordnet, konkretisiert 
und Anregungen für eine erfolgreiche Umsetzung in die Praxis gegeben. Wer dabei was zu berücksichtigen 
hat, wird in den Kapiteln „Einsatzbedingungen klären und miteinander abstimmen“, „Beschäftigte auf den 
Einsatz vorbereiten“, „Beschäftigte unterweisen“ und „Einsätze von Beschäftigten durchführen“ beschrieben. 

• „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel – Fachwissen für 
Prüfpersonen“
(DGUV Information 203-070, Ausgabe November 2016)
Diese Information richtet sich an die Elektrofachkraft, die als befähigte Person im Sinne der BetrSichV wie-
derkehrende Prüfungen an ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln durchführt. Die Vorgehensweise 
bei der Prüfung, durch die sicherheitsrelevante Mängel erkannt werden sollen, wird beschrieben und die 
Anforderungen aus der Normung werden erläutert. 

Die Schrift ergänzt die DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektri-
scher Arbeitsmittel – Organisation durch den Unternehmer“, in der die rechtlichen Grundlagen und die 
Notwendigkeit der Prüfungen beschrieben sind. Das regelmäßige Überprüfen elektrischer Arbeitsmittel soll 
deren ordnungsgemäßen Zustand sicherstellen und gehört zur vorbeugenden Instandhaltung.

• „Handbuch zur Ersten Hilfe“
(DGUV Information 204-007, Ausgabe September 2016)
Das Handbuch beschreibt die allgemein gültigen Erste-Hilfe-Maßnahmen, wie sie aktuell von den zertifizier-
ten Ausbildungsstellen vermittelt werden. Es hilft dabei, die notwendigen Erste-Hilfe-Kenntnisse zu erwer-
ben und nach dem Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses zu festigen sowie immer wieder aufzufrischen. Die 
Information wurde redaktionell und inhaltlich überarbeitet und dabei u.a. den aktuellen ERC-Richtlinien 
(2015) angepasst.
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• „Die Mischung macht’s. Jung und Alt gemeinsam bei der Arbeit.“ 
(DGUV Information 206-004, Ausgabe September 2016)
Die Informationsschrift gibt insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Tipps, wie sie 
den Folgen des Demografischen Wandels begegnen können. Die Schrift wurde redaktionell überarbeitet 
und steht nun als aktualisierte Fassung zur Verfügung.

• „So geht`s mit Ideen-Treffen“ 
(DGUV Information 206-007, Ausgabe September 2016)
Die Informationsschrift gibt insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) eine prakti-
sche Hilfestellung um einen systematischen Austausch zwischen Beschäftigten und der Unternehmens- 
leitung z. B. über Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen und Maßnahmen zur Verbesserung von 
Sicherheit und Gesundheit zu fördern.

• „Roste – Montage“ 
(DGUV Information 208-008, Ausgabe Januar 2017)
Die Information  wendet sich an Unternehmer und Führungskräfte sowie Mitarbeiter, die mit der Vorbereitung
und Durchführung der Montage von Rosten beauftragt werden. Sie thematisiert u.a. die Beurteilung von 
Gefährdungen und Belastungen, die Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln und Ausrüstungen, Schutzmaß  -
nahmen gegen Absturz sowie Gesundheitsgefährdungen beim Transport von Hand.

• „Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen – Lasten über Personen“ 
(DGUV Information 215-313, Ausgabe Februar 2017)
Die Information ist inhaltlich identisch mit dem VBG Fachwissen „Lasten über Personen“, ehemals BGI 810-3, 
einem von der Branche breit anerkannten Standard. In ihr wird die praxisgerechte Umsetzung staatlicher 
Vorschriften und von Vorschriften der Unfallversicherungsträger beschrieben. Die Information stellt ein Bin- 
de glied zu anwendbaren Regeln der Technik, weiteren DGUV Informationen sowie anderen Branchenstandards
dar. Sie dient damit der rechtskonformen Durchführung von Veranstaltungen und Produktionen. Sie be-
schreibt den sicheren Umgang mit Lasten über Personen und wendet sich an die organisatorisch und fach-
lich Verantwortlichen für Veranstaltungen und Produktionen. Es wird das erforderliche Sicherheitsniveau für 
die speziellen Arbeitsverfahren in der Veranstaltungstechnik sowie für Situationen und Vorgänge mit ver-
gleichbaren Gefährdungen festgelegt.

• „Beurteilung des Raumklimas – Handlungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen“ 
(DGUV Information 215-510, Ausgabe Dezember 2016)
In Innenräumen kann in gewissen Grenzen Einfluss auf das Raumklima genommen werden. Und damit sind 
häufig Probleme verbunden. Passt die Temperatur, ist die Luft zu trocken, zieht es? Das Klimaempfinden ist 
sehr individuell. Daher sind pauschale Aussagen zum Raumklima häufig nur sehr schwer zu treffen. 

Die Information gibt eine einfache Hilfe zur Abschätzung und objektiven Beurteilung des Raumklimas alleine
durch Messung der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte, kombiniert mit Fragebögen, die von den 
Beschäftigten ausgefüllt werden. Die Abschätzung kann von den Verantwortlichen im Betrieb durchgeführt 
werden und verlangt keine spezielle Fachkenntnis des Normen- und Regelwerks. Die Information enthält 
auch praktische Hinweise, wie auf Abweichungen vom optimalen Raumklima mithilfe einfacher Maßnahmen
reagiert werden kann.

• „Klima im Büro – Antworten auf die häufigsten Fragen“ 
(DGUV Information 215-520, Ausgabe Dezember 2016)
Zum Klima im Büro und an vergleichbaren Arbeitsplätzen werden immer wieder Fragen gestellt. Die Häufig- 
sten wurden in acht Themenblöcke in dieser Schrift zusammengefasst. Dabei geht es um Fragen zur Raum- 
temperatur, zur Luftfeuchte, zu Luftgeschwindigkeit und zur Lüftung, zum Sick-Building-Syndrom, zur Luft -
qua lität, zu Pflanzen im Büro und zu psychischen Faktoren. 
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Zurückziehung / Ersatz von DGUV Regeln und Informationen
Bei der Überprüfung auf Aktualität der Schriften im DGUV-Regelwerk wurde festgestellt, dass mehrere DGUV
Regeln und DGUV Informationen zurückgezogen werden können. Dies betrifft u.a.

• „Richtig sitzen in der Schule“ 
(DGUV Information 202-016, bisher GUV-SI 8011)
Die Inhalte der Schrift sind veraltet. Insbesondere spiegeln die vorhandenen Zeichnungen kaum noch die 
heutigen Anforderungen an ergonomisch gestaltete Tische und Stühle in Klassenzimmern wieder. Auch die 
zu den skandinavischen Backup-Möbel und Sitzbällen gegebenen Hinweise sind nicht mehr zeitgemäß. 
Zudem fehlen Informationen zu drehbaren Stühlen und Tischen mit Rollen, die einen flexiblen Unterricht mit 
Bewegungsanteilen ermöglichen. Darüber hinaus wird der aktuelle Standard hinsichtlich eines ergonomischen
Schulmobiliars in der DGUV Information „Klasse(n)- Räume für Schulen“ (DGUV Information 202-090) auf 
den Seiten 13 bis 16 behandelt.

• „Lexikon Gewalt“ 
(DGUV Information 206-011, bisher: BGI/GUV-I 8638)
Das Sachgebiet „Psyche und Gesundheit in der Arbeitswelt“ des Fachbereichs „Gesundheit im Betrieb“ der
DGUV informierte über die sofortige Zurückziehung der DGUV Information aus dem Vorschriften- und Regel- 
werk der DGUV. Bis auf Weiteres steht als Ersatz eine Stichwortsammlung auf der Internetseite des Sach -
gebietes „Psyche und Gesundheit in der Arbeitswelt“ (www.dguv.de, Webcode: d139911) zur Verfügung.

• „Gesundheitsschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen  – PC-Programme und Datenbanken – eine 
Übersicht“ 
(DGUV Information 213-024, bisher GUV-I 8518)
Der zuständige Fachbereich hat die Zurückziehung der Information beschlossen. Ein wesentlicher Grund für
die Zurückziehung ist die in den letzten Jahren rasante Entwicklung online-basierter Datenbanken, deren 
Abbildung mit Printmedien nicht mehr sinnvoll erfolgen kann.

• „Prüfbuch für Winden, Hub- und Zuggeräte“ 
(DGUV Grundsatz 309-007, Ausgabe Dezember 2016)
Das Prüfbuch erläutert die erforderlichen Prüfungen gemäß DGUV Vorschrift 54 und 55. Unter anderem wird
erläutert welche Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen und welche wie-
derkehrenden Prüfungen an den Arbeitsmitteln erforderlich sind. Die verschiedenen Formulare, Grafiken und
Tabellen zeigen zudem auf, welche konkreten Prüfungen durchgeführt werden müssen und bieten Raum für 
deren Dokumentation.




